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Aktiengesetz (AktG) 
	
§ 1 Wesen der Aktiengesellschaft 
 
(1) Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das 
Gesellschaftsvermögen. 
 
(2) Die Aktiengesellschaft hat ein in Aktien zerlegtes Grundkapital. 
 
 
§ 18 Konzern und Konzernunternehmen 
 
(1) Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der 
einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden 
sie einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. 
Unternehmen, zwischen denen ein Beherrschungsvertrag (§ 291) besteht oder von 
denen das eine in das andere eingegliedert ist (§ 319), sind als unter einheitlicher 
Leitung zusammengefasst anzusehen. Von einem abhängigen Unternehmen wird 
vermutet, dass es mit dem herrschenden Unternehmen einen Konzern bildet. 
	
(2) Sind rechtlich selbständige Unternehmen, ohne dass das eine Unternehmen von 
dem anderen abhängig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, so bilden 
sie auch einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. 
 
 
§ 58 Verwendung des Jahresüberschusses 
 
(1) Die Satzung kann nur für den Fall, dass die Hauptversammlung den 
Jahresabschluss feststellt, bestimmen, dass Beträge aus dem Jahresüberschuss in 
andere Gewinnrücklagen einzustellen sind. Auf Grund einer solchen 
Satzungsbestimmung kann höchstens die Hälfte des Jahresüberschusses in andere 
Gewinnrücklagen eingestellt werden. Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche 
Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss 
abzuziehen. 
 
(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie einen 
Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere 
Gewinnrücklagen einstellen. Die Satzung kann Vorstand und Aufsichtsrat zur 
Einstellung eines größeren oder kleineren Teils des Jahresüberschusses 
ermächtigen. Auf Grund einer solchen Satzungsbestimmung dürfen Vorstand und 
Aufsichtsrat keine Beträge in andere Gewinnrücklagen einstellen, wenn die andere 
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder soweit sie nach der 
Einstellung die Hälfte übersteigen würden. Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß. 
 
(2a) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können Vorstand und Aufsichtsrat den 
Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- 
und Umlaufvermögens in andere Gewinnrücklagen einstellen. Der Betrag dieser 
Rücklagen ist in der Bilanz gesondert auszuweisen; er kann auch im Anhang 
angegeben werden. 
 



2	
	

(3) Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des 
Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn 
vortragen. Sie kann ferner, wenn die Satzung sie hierzu ermächtigt, auch eine 
andere Verwendung als nach Satz 1 oder als die Verteilung unter die Aktionäre 
beschließen. 
 
(4) Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, soweit er nicht nach Gesetz 
oder Satzung, durch Hauptversammlungsbeschluss nach Absatz 3 oder als 
zusätzlicher Aufwand auf Grund des Gewinnverwendungsbeschlusses von der 
Verteilung unter die Aktionäre ausgeschlossen ist. 
 
(5) Sofern die Satzung dies vorsieht, kann die Hauptversammlung auch eine 
Sachausschüttung beschließen. 
 
Fußnote 
(+++ § 58: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++) 
 
 
§ 60 Gewinnverteilung 
 
(1) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am 
Grundkapital. 
 
(2) Sind die Einlagen auf das Grundkapital nicht auf alle Aktien in demselben 
Verhältnis geleistet, so erhalten die Aktionäre aus dem verteilbaren Gewinn vorweg 
einen Betrag von vier vom Hundert der geleisteten Einlagen. Reicht der Gewinn dazu 
nicht aus, so bestimmt sich der Betrag nach einem entsprechend niedrigeren Satz. 
Einlagen, die im Laufe des Geschäftsjahrs geleistet wurden, werden nach dem 
Verhältnis der Zeit berücksichtigt, die seit der Leistung verstrichen ist. 
 
(3) Die Satzung kann eine andere Art der Gewinnverteilung bestimmen. 
 
 
§ 76 Leitung der Aktiengesellschaft 
 
(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. 
 
(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Bei 
Gesellschaften mit einem Grundkapital von mehr als drei Millionen Euro hat er aus 
mindestens zwei Personen zu bestehen, es sei denn, die Satzung bestimmt, daß er 
aus einer Person besteht. Die Vorschriften über die Bestellung eines Arbeitsdirektors 
bleiben unberührt. 
 
(3) Mitglied des Vorstands kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige 
Person sein. Mitglied des Vorstands kann nicht sein, wer 

1. als Betreuter bei der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten ganz 
oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) unterliegt, 

2. aufgrund eines gerichtlichen Urteils oder einer vollziehbaren Entscheidung 
einer Verwaltungsbehörde einen Beruf, einen Berufszweig, ein Gewerbe oder 
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einen Gewerbezweig nicht ausüben darf, sofern der Unternehmensgegenstand 
ganz oder teilweise mit dem Gegenstand des Verbots übereinstimmt, 

3. wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten 

a) des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), 

b) nach den §§ 283 bis 283d des Strafgesetzbuchs (Insolvenzstraftaten), 

c) der falschen Angaben nach § 399 dieses Gesetzes oder § 82 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

d) der unrichtigen Darstellung nach § 400 dieses Gesetzes, § 331 des 
Handelsgesetzbuchs, § 313 des Umwandlungsgesetzes oder § 17 des 
Publizitätsgesetzes, 

e) nach den §§ 263 bis 264a oder den §§ 265b bis 266a des 
Strafgesetzbuchs zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
verurteilt worden ist; dieser Ausschluss gilt für die Dauer von fünf Jahren 
seit der Rechtskraft des Urteils, wobei die Zeit nicht eingerechnet wird, in 
welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt 
worden ist. 

Satz 2 Nr. 3 gilt entsprechend bei einer Verurteilung im Ausland wegen 
einer Tat, die mit den in Satz 2 Nr. 3 genannten Taten vergleichbar ist. 

 

(4) Der Vorstand von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der Mitbestimmung 
unterliegen, legt für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der Zielgrößen 
unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr 
unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. 
Die Fristen dürfen jeweils nicht länger als fünf Jahre sein. 
 
§ 77 Geschäftsführung 
 
(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind sämtliche 
Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. Die Satzung 
oder die Geschäftsordnung des Vorstands kann Abweichendes bestimmen; es kann 
jedoch nicht bestimmt werden, daß ein oder mehrere Vorstandsmitglieder 
Meinungsverschiedenheiten im Vorstand gegen die Mehrheit seiner Mitglieder 
entscheiden. 
 
(2) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht die Satzung 
den Erlaß der Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat übertragen hat oder der 
Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erläßt. Die Satzung kann 
Einzelfragen der Geschäftsordnung bindend regeln. Beschlüsse des Vorstands über 
die Geschäftsordnung müssen einstimmig gefaßt werden. 
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§ 78 Vertretung 
 
(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Hat eine 
Gesellschaft keinen Vorstand (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, 
dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt 
werden, durch den Aufsichtsrat vertreten. 
 
(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind, wenn die Satzung nichts 
anderes bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur 
Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist eine Willenserklärung gegenüber der 
Gesellschaft abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied 
oder im Fall des Absatzes 1 Satz 2 gegenüber einem Aufsichtsratsmitglied. An die 
Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1 können unter der im Handelsregister 
eingetragenen Geschäftsanschrift Willenserklärungen gegenüber der Gesellschaft 
abgegeben und Schriftstücke für die Gesellschaft zugestellt werden. Unabhängig 
hiervon können die Abgabe und die Zustellung auch unter der eingetragenen 
Anschrift der empfangsberechtigten Person nach § 39 Abs. 1 Satz 2 erfolgen. 
 
(3) Die Satzung kann auch bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein oder 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 
Dasselbe kann der Aufsichtsrat bestimmen, wenn die Satzung ihn hierzu ermächtigt 
hat. Absatz 2 Satz 2 gilt in diesen Fällen sinngemäß. 
 
(4) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen 
zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften 
ermächtigen. Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzelnes Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. 
 
§ 87 Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen 
Vorstandsmitglieds (Gehalt, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen, anreizorientierte Vergütungszusagen wie zum 
Beispiel Aktienbezugsrechte und Nebenleistungen jeder Art) dafür zu sorgen, dass 
diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des 
Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft stehen und die übliche 
Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Die Vergütungsstruktur ist bei 
börsennotierten Gesellschaften auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
auszurichten. Variable Vergütungsbestandteile sollen daher eine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage haben; für außerordentliche Entwicklungen soll der 
Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren. Satz 1 gilt sinngemäß für 
Ruhegehalt, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art. 
 
(2) Verschlechtert sich die Lage der Gesellschaft nach der Festsetzung so, dass die 
Weitergewährung der Bezüge nach Absatz 1 unbillig für die Gesellschaft wäre, so 
soll der Aufsichtsrat oder im Falle des § 85 Absatz 3 das Gericht auf Antrag des 
Aufsichtsrats die Bezüge auf die angemessene Höhe herabsetzen. Ruhegehalt, 
Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art können nur in den ersten drei 
Jahren nach Ausscheiden aus der Gesellschaft nach Satz 1 herabgesetzt werden. 
Durch eine Herabsetzung wird der Anstellungsvertrag im übrigen nicht berührt. Das 
Vorstandsmitglied kann jedoch seinen Anstellungsvertrag für den Schluß des 
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nächsten Kalendervierteljahrs mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen 
kündigen. 
 
(3) Wird über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und 
kündigt der Insolvenzverwalter den Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds, so 
kann es Ersatz für den Schaden, der ihm durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entsteht, nur für zwei Jahre seit dem Ablauf des 
Dienstverhältnisses verlangen. 
 
 
§ 90 Berichte an den Aufsichtsrat 
 
(1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über 

1.  die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der 
Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und 
Personalplanung), wobei auf Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung 
von früher berichteten Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen ist; 

2.  die Rentabilität der Gesellschaft, insbesondere die Rentabilität des 
Eigenkapitals; 

3.  den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, und die Lage der 
Gesellschaft; 

4.  Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von 
erheblicher Bedeutung sein können. 

Ist die Gesellschaft Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs), so hat der Bericht auch auf Tochterunternehmen und 
auf Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) 
einzugehen. Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen 
wichtigen Anlässen zu berichten; als wichtiger Anlass ist auch ein dem 
Vorstand bekanntgewordener geschäftlicher Vorgang bei einem verbundenen 
Unternehmen anzusehen, der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem 
Einfluss sein kann. 
 

(2) Die Berichte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sind wie folgt zu erstatten: 
1.  die Berichte nach Nummer 1 mindestens einmal jährlich, wenn nicht 

Änderungen der Lage oder neue Fragen eine unverzügliche 
Berichterstattung gebieten; 

2.  die Berichte nach Nummer 2 in der Sitzung des Aufsichtsrats, in der über 
den Jahresabschluss verhandelt wird; 

3.  die Berichte nach Nummer 3 regelmäßig, mindestens vierteljährlich; 

4.  die Berichte nach Nummer 4 möglichst so rechtzeitig, dass der Aufsichtsrat 
vor Vornahme der Geschäfte Gelegenheit hat, zu ihnen Stellung zu 
nehmen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht verlangen über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei 
diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss 
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sein können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den 
Aufsichtsrat, verlangen. 
 
(4) Die Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 
Rechenschaft zu entsprechen. Sie sind möglichst rechtzeitig und, mit Ausnahme des 
Berichts nach Absatz 1 Satz 3, in der Regel in Textform zu erstatten. 
 
(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Berichten Kenntnis zu 
nehmen. Soweit die Berichte in Textform erstattet worden sind, sind sie auch jedem 
Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen zu übermitteln, soweit der Aufsichtsrat nichts 
anderes beschlossen hat. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die 
Aufsichtsratsmitglieder über die Berichte nach Absatz 1 Satz 2 spätestens in der 
nächsten Aufsichtsratssitzung zu unterrichten. 
 
 
§ 91 Organisation. Buchführung 
 
(1) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Handelsbücher geführt 
werden. 
 
(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft 
gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden. 
 
 
§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder 
 
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine 
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer 
unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 
Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Über 
vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die den Vorstandsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im 
Vorstand bekanntgeworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht 
des Satzes 3 gilt nicht gegenüber einer nach § 342b des Handelsgesetzbuchs 
anerkannten Prüfstelle im Rahmen einer von dieser durchgeführten Prüfung. 
 
(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist 
streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. Schließt die Gesellschaft eine 
Versicherung zur Absicherung eines Vorstandsmitglieds gegen Risiken aus dessen 
beruflicher Tätigkeit für die Gesellschaft ab, ist ein Selbstbehalt von mindestens 10 
Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen 
jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds vorzusehen. 
 
(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn entgegen 
diesem Gesetz 

1. Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt werden, 
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2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnanteile gezahlt werden, 

3. eigene Aktien der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft gezeichnet, 
erworben, als Pfand genommen oder eingezogen werden, 

4. Aktien vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden, 

5. Gesellschaftsvermögen verteilt wird, 

6. Zahlungen entgegen § 92 Abs. 2 geleistet werden, 

7. Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder gewährt werden, 

8. Kredit gewährt wird, 

9. bei der bedingten Kapitalerhöhung außerhalb des festgesetzten Zwecks oder 
vor der vollen Leistung des Gegenwerts Bezugsaktien ausgegeben werden. 

 
(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die Handlung auf 
einem gesetzmäßigen Beschluss der Hauptversammlung beruht. Dadurch, daß der 
Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen. 
Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung des Anspruchs und nur 
dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die 
Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen 
den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 
Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist 
und sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht 
oder wenn die Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird. 
 
(5) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von den Gläubigern der 
Gesellschaft geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung 
erlangen können. Dies gilt jedoch in anderen Fällen als denen des Absatzes 3 nur 
dann, wenn die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters gröblich verletzt haben; Absatz 2 Satz 2 gilt 
sinngemäß. Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht weder durch einen 
Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft noch dadurch aufgehoben, daß die 
Handlung auf einem Beschluss der Hauptversammlung beruht. Ist über das 
Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während dessen 
Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der Gläubiger gegen 
die Vorstandsmitglieder aus. 
 
(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren bei Gesellschaften, die zum 
Zeitpunkt der Pflichtverletzung börsennotiert sind, in zehn Jahren, bei anderen 
Gesellschaften in fünf Jahren. 
 
Fußnote 
(+++ § 93 Abs. 6: Zur Anwendung vgl. § 24 AktGEG +++) 
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§ 96 Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen bei Gesellschaften, für die das 
Mitbestimmungsgesetz gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der 
Arbeitnehmer, bei Gesellschaften, für die das Montan-Mitbestimmungsgesetz gilt, 
aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer und aus weiteren 
Mitgliedern,  bei Gesellschaften, für die die §§ 5 bis 13 des 
Mitbestimmungsergänzungsgesetzes gelten, aus Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer und aus einem weiteren Mitglied, bei 
Gesellschaften, für die das Drittelbeteiligungsgesetz gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern 
der Aktionäre und der Arbeitnehmer, bei Gesellschaften für die das Gesetz über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung 
vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3332) gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer, bei den übrigen Gesellschaften nur aus 
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. 
 
(2) Bei börsennotierten Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das 
Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, 
setzt sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 
30 Prozent aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat 
insgesamt zu erfüllen. Widerspricht die Seite der Anteilseigner- oder 
Arbeitnehmervertreter auf Grund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses vor der 
Wahl der Gesamterfüllung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden, so ist der 
Mindestanteil für diese Wahl von der Seite der Anteilseigner und der Seite der 
Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen 
mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden. Verringert sich bei 
Gesamterfüllung der höhere Frauenanteil einer Seite nachträglich und widerspricht 
sie nun der Gesamterfüllung, so wird dadurch die Besetzung auf der anderen Seite 
nicht unwirksam. Eine Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die 
Hauptversammlung und eine Entsendung in den Aufsichtsrat unter Verstoß gegen 
das Mindestanteilsgebot ist nichtig. Ist eine Wahl aus anderen Gründen für nichtig 
erklärt, so verstoßen zwischenzeitlich erfolgte Wahlen insoweit nicht gegen das 
Mindestanteilsgebot. Auf die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer sind 
die in Satz 1 genannten Gesetze zur Mitbestimmung anzuwenden. 
 
(3) Bei börsennotierten Gesellschaften, die aus einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung hervorgegangen sind und bei denen nach dem Gesetz über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung 
das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan aus derselben Zahl von Anteilseigner- und 
Arbeitnehmervertretern besteht, müssen in dem Aufsichts- oder Verwaltungsorgan 
Frauen und Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30 Prozent vertreten 
sein. Absatz 2 Satz 2, 4, 6 und 7 gilt entsprechend. 
 
(4) Nach anderen als den zuletzt angewandten gesetzlichen Vorschriften kann der 
Aufsichtsrat nur zusammengesetzt werden, wenn nach § 97 oder nach § 98 die in 
der Bekanntmachung des Vorstands oder in der gerichtlichen Entscheidung 
angegebenen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden sind. 
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§ 100 Persönliche Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder 
 
(1) Mitglied des Aufsichtsrats kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige 
Person sein. Ein Betreuter, der bei der Besorgung seiner 
Vermögensangelegenheiten ganz oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 
1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) unterliegt, kann nicht Mitglied des Aufsichtsrats 
sein. 
 
(2) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer 

1.  bereits in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu 
bilden haben, Aufsichtsratsmitglied ist, 

2.  gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen 
Unternehmens ist, 

3.  gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft ist, deren 
Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört, oder 

4.  in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben börsennotierten 
Gesellschaft war, es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag von 
Aktionären, die mehr als 25 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft 
halten. 

 Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind bis zu fünf Aufsichtsratssitze 
nicht anzurechnen, die ein gesetzlicher Vertreter (beim Einzelkaufmann der 
Inhaber) des herrschenden Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern 
gehörenden Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu 
bilden haben, inne hat. Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind 
Aufsichtsratsämter im Sinne der Nummer 1 doppelt anzurechnen, für die 
das Mitglied zum Vorsitzenden gewählt worden ist. 

 
(3) Die anderen persönlichen Voraussetzungen der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer sowie der weiteren Mitglieder bestimmen sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsgesetz, dem 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem Drittelbeteiligungsgesetz und dem Gesetz 
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung. 
 
(4) Die Satzung kann persönliche Voraussetzungen nur für Aufsichtsratsmitglieder 
fordern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt 
oder auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt werden. 
 
(5) Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs muss 
mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den 
Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. 
 
 
§ 107 Innere Ordnung des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat nach näherer Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter zu wählen. Der Vorstand hat 
zum Handelsregister anzumelden, wer gewählt ist. Der Stellvertreter hat nur dann die 
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. 
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(2) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der 
Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der 
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt 
der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Ein Verstoß 
gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam. Jedem Mitglied 
des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift 
auszuhändigen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, 
namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die 
Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. Er kann insbesondere einen 
Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der 
Abschlussprüfung, hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und 
der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst. Die Aufgaben 
nach Absatz 1 Satz 1, § 59 Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 1 Satz 1 und 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, § 87 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3, §§ 171, 
314 Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen, können einem 
Ausschuss nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung überwiesen 
werden. Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu 
berichten. 
 
(4) Richtet der Aufsichtsrat einer Gesellschaft im Sinn des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs einen Prüfungsausschuss im Sinn des Absatzes 3 Satz 2 ein, 
so muss mindestens ein Mitglied die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 erfüllen. 
 
 
§ 111 Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die 
Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen. Er kann damit auch einzelne 
Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen. Er 
erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und den 
Konzernabschluss gemäß § 290 des Handelsgesetzbuchs. 
 
(3) Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der 
Gesellschaft es fordert. Für den Beschluss genügt die einfache Mehrheit. 
 
(4) Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen 
werden. Die Satzung oder der Aufsichtsrat hat jedoch zu bestimmen, dass bestimmte 
Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, so kann der Vorstand verlangen, 
dass die Hauptversammlung über die Zustimmung beschließt. Der Beschluss, durch 
den die Hauptversammlung zustimmt, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. Die Satzung kann weder eine andere 
Mehrheit noch weitere Erfordernisse bestimmen. 



11	
	

(5) Der Aufsichtsrat von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der 
Mitbestimmung unterliegen, legt für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im 
Vorstand Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der Zielgrößen unter 
30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr 
unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. 
Die Fristen dürfen jeweils nicht länger als fünf Jahre sein. Soweit für den Aufsichtsrat 
bereits eine Quote nach § 96 Absatz 2 gilt, sind die Festlegungen nur für den 
Vorstand vorzunehmen. 
 
(6) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere 
wahrnehmen lassen. 
 
 
§ 118 Allgemeines 
 
(1) Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der 
Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Satzung 
kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, dass die Aktionäre 
an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. 
 
(2) Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, 
dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 
 
(3) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Die Satzung kann jedoch bestimmte Fälle vorsehen, 
in denen die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen darf. 
 
(4) Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 Abs. 1 kann vorsehen oder 
den Vorstand oder den Versammlungsleiter dazu ermächtigen vorzusehen, die Bild- 
und Tonübertragung der Versammlung zuzulassen. 
 
 
§ 120 Entlastung; Votum zum Vergütungssystem 
 
(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahrs über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Über die Entlastung eines einzelnen 
Mitglieds ist gesondert abzustimmen, wenn die Hauptversammlung es beschließt 
oder eine Minderheit es verlangt, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von einer Million Euro erreichen. 
 
(2) Durch die Entlastung billigt die Hauptversammlung die Verwaltung der 
Gesellschaft durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Die 
Entlastung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche. 
 
(3) Die Verhandlung über die Entlastung soll mit der Verhandlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns verbunden werden. 
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(4) Die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft kann über die Billigung 
des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Der Beschluss 
begründet weder Rechte noch Pflichten; insbesondere lässt er die Verpflichtungen 
des Aufsichtsrats nach § 87 unberührt. Der Beschluss ist nicht nach § 243 
anfechtbar. 
 
 
§ 123 Frist, Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis 
 
(1) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage der 
Versammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. 
 
(2) Die Satzung kann die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung 
des Stimmrechts davon abhängig machen, dass die Aktionäre sich vor der 
Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung zugehen. In der Satzung oder in der Einberufung auf Grund einer 
Ermächtigung durch die Satzung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Mindestfrist 
des Absatzes 1 verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist des Satzes 2. 
 
(3) Bei Inhaberaktien kann die Satzung bestimmen, wie die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Versammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen 
ist; Absatz 2 Satz 5 gilt in diesem Fall entsprechend. Bei börsennotierten 
Gesellschaften reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich bei 
börsennotierten Gesellschaften auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung 
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der 
Satzung oder in der Einberufung auf Grund einer Ermächtigung durch die Satzung 
kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme 
an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis erbracht hat. 
 
 
§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet 
zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 
Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das 
Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen: 

1.  Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2.  Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen 
wurde und 

3.  Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen 
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und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 
Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

 
 

§ 127a Aktionärsforum 
 
(1) Aktionäre oder Aktionärsvereinigungen können im Aktionärsforum des 
Bundesanzeigers andere Aktionäre auffordern, gemeinsam oder in Vertretung einen 
Antrag oder ein Verlangen nach diesem Gesetz zu stellen oder in einer 
Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben. 
 
(2) Die Aufforderung hat folgende Angaben zu enthalten: 

1.  den Namen und eine Anschrift des Aktionärs oder der Aktionärsvereinigung, 

2.  die Firma der Gesellschaft, 

3.  den Antrag, das Verlangen oder einen Vorschlag für die Ausübung des 
Stimmrechts zu einem Tagesordnungspunkt, 

4.  den Tag der betroffenen Hauptversammlung. 

 
(3) Die Aufforderung kann auf eine Begründung auf der Internetseite des 
Auffordernden und dessen elektronische Adresse hinweisen. 
 
(4) Die Gesellschaft kann im Bundesanzeiger auf eine Stellungnahme zu der 
Aufforderung auf ihrer Internetseite hinweisen. 
 
(5) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die äußere Gestaltung des Aktionärsforums und weitere 
Einzelheiten insbesondere zu der Aufforderung, dem Hinweis, den Entgelten, zu 
Löschungsfristen, Löschungsanspruch, zu Missbrauchsfällen und zur Einsichtnahme 
zu regeln. 
 
 
§ 135 Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und geschäftsmäßig 
Handelnde 
 
(1) Ein Kreditinstitut darf das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören und als 
deren Inhaber es nicht im Aktienregister eingetragen ist, nur ausüben, wenn es 
bevollmächtigt ist. Die Vollmacht darf nur einem bestimmten Kreditinstitut erteilt 
werden und ist von diesem nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss 
vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Erteilt der Aktionär keine ausdrücklichen Weisungen, so kann eine 
generelle Vollmacht nur die Berechtigung des Kreditinstituts zur 
Stimmrechtsausübung 

1.  entsprechend eigenen Abstimmungsvorschlägen (Absätze 2 und 3) oder 

2.  entsprechend den Vorschlägen des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder 
für den Fall voneinander abweichender Vorschläge den Vorschlägen des 
Aufsichtsrats (Absatz 4) 

vorsehen. Bietet das Kreditinstitut die Stimmrechtsausübung gemäß Satz 4 Nr. 1 
oder Nr. 2 an, so hat es sich zugleich zu erbieten, im Rahmen des Zumutbaren und 
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bis auf Widerruf einer Aktionärsvereinigung oder einem sonstigen Vertreter nach 
Wahl des Aktionärs die zur Stimmrechtsausübung erforderlichen Unterlagen 
zuzuleiten. Das Kreditinstitut hat den Aktionär jährlich und deutlich hervorgehoben 
auf die Möglichkeiten des jederzeitigen Widerrufs der Vollmacht und der Änderung 
des Bevollmächtigten hinzuweisen. Die Erteilung von Weisungen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten, die Erteilung und der Widerruf einer generellen Vollmacht 
nach Satz 4 und eines Auftrags nach Satz 5 einschließlich seiner Änderung sind dem 
Aktionär durch ein Formblatt oder Bildschirmformular zu erleichtern. 
 
(2) Ein Kreditinstitut, das das Stimmrecht auf Grund einer Vollmacht nach Absatz 1 
Satz 4 Nr. 1 ausüben will, hat dem Aktionär rechtzeitig eigene Vorschläge für die 
Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung 
zugänglich zu machen. Bei diesen Vorschlägen hat sich das Kreditinstitut vom 
Interesse des Aktionärs leiten zu lassen und organisatorische Vorkehrungen dafür zu 
treffen, dass Eigeninteressen aus anderen Geschäftsbereichen nicht einfließen; es 
hat ein Mitglied der Geschäftsleitung zu benennen, das die Einhaltung dieser 
Pflichten sowie die ordnungsgemäße Ausübung des Stimmrechts und deren 
Dokumentation zu überwachen hat. Zusammen mit seinen Vorschlägen hat das 
Kreditinstitut darauf hinzuweisen, dass es das Stimmrecht entsprechend den eigenen 
Vorschlägen ausüben werde, wenn der Aktionär nicht rechtzeitig eine andere 
Weisung erteilt. Gehört ein Vorstandsmitglied oder ein Mitarbeiter des Kreditinstituts 
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft oder ein Vorstandsmitglied oder ein Mitarbeiter der 
Gesellschaft dem Aufsichtsrat des Kreditinstituts an, so hat das Kreditinstitut hierauf 
hinzuweisen. Gleiches gilt, wenn das Kreditinstitut an der Gesellschaft eine 
Beteiligung hält, die nach § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes meldepflichtig ist, 
oder einem Konsortium angehörte, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte 
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. 
 
(3) Hat der Aktionär dem Kreditinstitut keine Weisung für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt, so hat das Kreditinstitut im Falle des Absatzes 1 Satz 4 Nr. 1 das 
Stimmrecht entsprechend seinen eigenen Vorschlägen auszuüben, es sei denn, 
dass es den Umständen nach annehmen darf, dass der Aktionär bei Kenntnis der 
Sachlage die abweichende Ausübung des Stimmrechts billigen würde. Ist das 
Kreditinstitut bei der Ausübung des Stimmrechts von einer Weisung des Aktionärs 
oder, wenn der Aktionär keine Weisung erteilt hat, von seinem eigenen Vorschlag 
abgewichen, so hat es dies dem Aktionär mitzuteilen und die Gründe anzugeben. In 
der eigenen Hauptversammlung darf das bevollmächtigte Kreditinstitut das 
Stimmrecht auf Grund der Vollmacht nur ausüben, soweit der Aktionär eine 
ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt 
hat. Gleiches gilt in der Versammlung einer Gesellschaft, an der es mit mehr als 20 
Prozent des Grundkapitals unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 
 
(4) Ein Kreditinstitut, das in der Hauptversammlung das Stimmrecht auf Grund einer 
Vollmacht nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausüben will, hat den Aktionären die 
Vorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zugänglich zu machen, sofern dies 
nicht anderweitig erfolgt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1 bis 3 gelten 
entsprechend. 
 
(5) Wenn die Vollmacht dies gestattet, darf das Kreditinstitut Personen, die nicht 
seine Angestellten sind, unterbevollmächtigen. Wenn es die Vollmacht nicht anders 
bestimmt, übt das Kreditinstitut das Stimmrecht im Namen dessen aus, den es 
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angeht. Ist die Briefwahl bei der Gesellschaft zugelassen, so darf das 
bevollmächtigte Kreditinstitut sich ihrer bedienen. Zum Nachweis seiner 
Stimmberechtigung gegenüber der Gesellschaft genügt bei börsennotierten 
Gesellschaften die Vorlegung eines Berechtigungsnachweises gemäß § 123 Abs. 3; 
im Übrigen sind die in der Satzung für die Ausübung des Stimmrechts vorgesehenen 
Erfordernisse zu erfüllen. 
 
(6) Ein Kreditinstitut darf das Stimmrecht für Namensaktien, die ihm nicht gehören, 
als deren Inhaber es aber im Aktienregister eingetragen ist, nur auf Grund einer 
Ermächtigung ausüben. Auf die Ermächtigung sind die Absätze 1 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. 
 
(7) Die Wirksamkeit der Stimmabgabe wird durch einen Verstoß gegen Absatz 1 
Satz 2 bis 7, die Absätze 2 bis 6 nicht beeinträchtigt. 
 
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten sinngemäß für Aktionärsvereinigungen und für 
Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten; dies gilt nicht, wenn derjenige, der 
das Stimmrecht ausüben will, gesetzlicher Vertreter, Ehegatte oder Lebenspartner 
des Aktionärs oder mit ihm bis zum vierten Grad verwandt oder verschwägert ist. 
 
(9) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zum Ersatz eines aus der Verletzung der 
Absätze 1 bis 6 entstehenden Schadens kann im Voraus weder ausgeschlossen 
noch beschränkt werden. 
 
(10) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 
§ 142 Bestellung der Sonderprüfer 
 
(1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der Geschäftsführung, 
namentlich auch bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung, 
kann die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit Prüfer (Sonderprüfer) 
bestellen. Bei der Beschlussfassung kann ein Mitglied des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats weder für sich noch für einen anderen mitstimmen, wenn die Prüfung 
sich auf Vorgänge erstrecken soll, die mit der Entlastung eines Mitglieds des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats oder der Einleitung eines Rechtsstreits zwischen 
der Gesellschaft und einem Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
zusammenhängen. Für ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, das nach 
Satz 2 nicht mitstimmen kann, kann das Stimmrecht auch nicht durch einen anderen 
ausgeübt werden. 
 
(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von Sonderprüfern zur 
Prüfung eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über fünf Jahre 
zurückliegenden Vorgangs bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf 
Antrag von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zusammen den hundertsten 
Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100 000 Euro erreichen, 
Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den Verdacht 
rechtfertigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des 
Gesetzes oder der Satzung vorgekommen sind; dies gilt auch für nicht über zehn 
Jahre zurückliegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs 
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börsennotiert war. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten. Für eine Vereinbarung 
zur Vermeidung einer solchen Sonderprüfung gilt § 149 entsprechend. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorgänge, die Gegenstand einer 
Sonderprüfung nach § 258 sein können. 
 
(4) Hat die Hauptversammlung Sonderprüfer bestellt, so hat das Gericht auf Antrag 
von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zusammen den hundertsten Teil 
des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100 000 Euro erreichen, einen 
anderen Sonderprüfer zu bestellen, wenn dies aus einem in der Person des 
bestellten Sonderprüfers liegenden Grund geboten erscheint, insbesondere, wenn 
der bestellte Sonderprüfer nicht die für den Gegenstand der Sonderprüfung 
erforderlichen Kenntnisse hat, seine Befangenheit zu besorgen ist oder Bedenken 
wegen seiner Zuverlässigkeit bestehen. Der Antrag ist binnen zwei Wochen seit dem 
Tag der Hauptversammlung zu stellen. 
 
(5) Das Gericht hat außer den Beteiligten auch den Aufsichtsrat und im Fall des 
Absatzes 4 den von der Hauptversammlung bestellten Sonderprüfer zu hören. 
Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Über den Antrag gemäß den 
Absätzen 2 und 4 entscheidet das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft 
ihren Sitz hat. 
 
(6) Die vom Gericht bestellten Sonderprüfer haben Anspruch auf Ersatz 
angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für ihre Tätigkeit. Die Auslagen 
und die Vergütung setzt das Gericht fest. Gegen die Entscheidung ist die 
Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der 
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der 
Zivilprozessordnung statt. 
 
(7) Hat die Gesellschaft Wertpapiere im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben, die an einer inländischen Börse zum 
Handel im regulierten Markt zugelassen sind, so hat im Falle des Absatzes 1 Satz 1 
der Vorstand und im Falle des Absatzes 2 Satz 1 das Gericht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die Bestellung des Sonderprüfers und dessen 
Prüfungsbericht mitzuteilen; darüber hinaus hat das Gericht den Eingang eines 
Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers mitzuteilen. 
 
(8) Auf das gerichtliche Verfahren nach den Absätzen 2 bis 6 sind die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
 
§ 148 Klagezulassungsverfahren 
 
(1) Aktionäre, deren Anteile im Zeitpunkt der Antragstellung zusammen den 
einhundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100 000 
Euro erreichen, können die Zulassung beantragen, im eigenen Namen die in § 147 
Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Ersatzansprüche der Gesellschaft geltend zu machen. 
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Das Gericht lässt die Klage zu, wenn 
1.  die Aktionäre nachweisen, dass sie die Aktien vor dem Zeitpunkt erworben 

haben, in dem sie oder im Falle der Gesamtrechtsnachfolge ihre 
Rechtsvorgänger von den behaupteten Pflichtverstößen oder dem 
behaupteten Schaden auf Grund einer Veröffentlichung Kenntnis erlangen 
mussten, 

2.  die Aktionäre nachweisen, dass sie die Gesellschaft unter Setzung einer 
angemessenen Frist vergeblich aufgefordert haben, selbst Klage zu erheben, 

3.  Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft 
durch Unredlichkeit oder grobe Verletzung des Gesetzes oder der Satzung ein 
Schaden entstanden ist, und 

4.  der Geltendmachung des Ersatzanspruchs keine überwiegenden Gründe des 
Gesellschaftswohls entgegenstehen. 

 
(2) Über den Antrag auf Klagezulassung entscheidet das Landgericht, in dessen 
Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, durch Beschluss. Ist bei dem Landgericht eine 
Kammer für Handelssachen gebildet, so entscheidet diese anstelle der Zivilkammer. 
Die Landesregierung kann die Entscheidung durch Rechtsverordnung für die Bezirke 
mehrerer Landgerichte einem der Landgerichte übertragen, wenn dies der Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung dient. Die Landesregierung kann die 
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Die Antragstellung hemmt 
die Verjährung des streitgegenständlichen Anspruchs bis zur rechtskräftigen 
Antragsabweisung oder bis zum Ablauf der Frist für die Klageerhebung. Vor der 
Entscheidung hat das Gericht dem Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. Die 
Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist im Zulassungsverfahren 
und im Klageverfahren beizuladen. 
 
(3) Die Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, ihren Ersatzanspruch selbst gerichtlich 
geltend zu machen; mit Klageerhebung durch die Gesellschaft wird ein anhängiges 
Zulassungs- oder Klageverfahren von Aktionären über diesen Ersatzanspruch 
unzulässig. Die Gesellschaft ist nach ihrer Wahl berechtigt, ein anhängiges 
Klageverfahren über ihren Ersatzanspruch in der Lage zu übernehmen, in der sich 
das Verfahren zur Zeit der Übernahme befindet. Die bisherigen Antragsteller oder 
Kläger sind in den Fällen der Sätze 1 und 2 beizuladen. 
 
(4) Hat das Gericht dem Antrag stattgegeben, kann die Klage nur binnen drei 
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung und sofern die Aktionäre die 
Gesellschaft nochmals unter Setzung einer angemessenen Frist vergeblich 
aufgefordert haben, selbst Klage zu erheben, vor dem nach Absatz 2 zuständigen 
Gericht erhoben werden. Sie ist gegen die in § 147 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Personen und auf Leistung an die Gesellschaft zu richten. Eine Nebenintervention 
durch Aktionäre ist nach Zulassung der Klage nicht mehr möglich. Mehrere Klagen 
sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. 
 
(5) Das Urteil wirkt, auch wenn es auf Klageabweisung lautet, für und gegen die 
Gesellschaft und die übrigen Aktionäre. Entsprechendes gilt für einen nach § 149 
bekannt zu machenden Vergleich; für und gegen die Gesellschaft wirkt dieser aber 
nur nach Klagezulassung. 
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(6) Die Kosten des Zulassungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen, soweit sein 
Antrag abgewiesen wird. Beruht die Abweisung auf entgegenstehenden Gründen 
des Gesellschaftswohls, die die Gesellschaft vor Antragstellung hätte mitteilen 
können, aber nicht mitgeteilt hat, so hat sie dem Antragsteller die Kosten zu 
erstatten. Im Übrigen ist über die Kostentragung im Endurteil zu entscheiden. Erhebt 
die Gesellschaft selbst Klage oder übernimmt sie ein anhängiges Klageverfahren von 
Aktionären, so trägt sie etwaige bis zum Zeitpunkt ihrer Klageerhebung oder 
Übernahme des Verfahrens entstandene Kosten des Antragstellers und kann die 
Klage nur unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 4 Satz 3 und 4 mit Ausnahme 
der Sperrfrist zurücknehmen. Wird die Klage ganz oder teilweise abgewiesen, hat die 
Gesellschaft den Klägern die von diesen zu tragenden Kosten zu erstatten, sofern 
nicht die Kläger die Zulassung durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtigen 
Vortrag erwirkt haben. Gemeinsam als Antragsteller oder als Streitgenossen 
handelnde Aktionäre erhalten insgesamt nur die Kosten eines Bevollmächtigten 
erstattet, soweit nicht ein weiterer Bevollmächtigter zur Rechtsverfolgung 
unerlässlich war. 
 
 
§ 161 Erklärung zum Corporate Governance Kodex 
 
(1) Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erklären jährlich, dass 
den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen 
wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden 
und warum nicht. Gleiches gilt für Vorstand und Aufsichtsrat einer Gesellschaft, die 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien zum Handel an einem organisierten 
Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben hat und 
deren ausgegebene Aktien auf eigene Veranlassung über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 des Wertpapierhandelsgesetzes 
gehandelt werden. 
 
(2) Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich 
zugänglich zu machen. 
 
Fußnote 
(+++ § 161: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++) 
 
 
§ 174 
 
(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie 
ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden. 
 
(2) In dem Beschluss ist die Verwendung des Bilanzgewinns im einzelnen darzulegen, 
namentlich sind anzugeben 

1.  der Bilanzgewinn; 

2.  der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag oder Sachwert; 

3.  die in Gewinnrücklagen einzustellenden Beträge; 
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4.  ein Gewinnvortrag; 

5.  der zusätzliche Aufwand auf Grund des Beschlusses. 

 
(3) Der Beschluss führt nicht zu einer Änderung des festgestellten Jahresabschlusses. 
 
 
§ 243 Anfechtungsgründe 
 
(1) Ein Beschluss der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes 
oder der Satzung durch Klage angefochten werden. 
 
(2) Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, dass ein Aktionär mit der 
Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum Schaden 
der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluss 
geeignet ist, diesem Zweck zu dienen. Dies gilt nicht, wenn der Beschluss den 
anderen Aktionären einen angemessenen Ausgleich für ihren Schaden gewährt. 
 
(3) Die Anfechtung kann nicht gestützt werden: 

1.  auf die durch eine technische Störung verursachte Verletzung von Rechten, 
die nach § 118 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und § 134 Abs. 3 auf elektronischem 
Wege wahrgenommen worden sind, es sei denn, der Gesellschaft ist grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen; in der Satzung kann ein strengerer 
Verschuldensmaßstab bestimmt werden, 

2.  auf eine Verletzung des § 121 Abs. 4a, des § 124a oder des § 128, 

3.  auf Gründe, die ein Verfahren nach § 318 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs 
rechtfertigen. 

 

(4) Wegen unrichtiger, unvollständiger oder verweigerter Erteilung von Informationen 
kann nur angefochten werden, wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Erteilung 
der Information als wesentliche Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung 
seiner Teilnahme- und Mitgliedschaftsrechte angesehen hätte. Auf unrichtige, 
unvollständige oder unzureichende Informationen in der Hauptversammlung über die 
Ermittlung, Höhe oder Angemessenheit von Ausgleich, Abfindung, Zuzahlung oder 
über sonstige Kompensationen kann eine Anfechtungsklage nicht gestützt werden, 
wenn das Gesetz für Bewertungsrügen ein Spruchverfahren vorsieht. 
 
 
§ 244 Bestätigung anfechtbarer Hauptversammlungsbeschlüsse 
 
Die Anfechtung kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die 
Hauptversammlung den anfechtbaren Beschluss durch einen neuen Beschluss 
bestätigt hat und dieser Beschluss innerhalb der Anfechtungsfrist nicht angefochten 
oder die Anfechtung rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Hat der Kläger ein 
rechtliches Interesse, dass der anfechtbare Beschluss für die Zeit bis zum 
Bestätigungsbeschluss für nichtig erklärt wird, so kann er die Anfechtung weiterhin 
mit dem Ziel geltend machen, den anfechtbaren Beschluss für diese Zeit für nichtig 
zu erklären. 
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§ 245 Anfechtungsbefugnis 
 
Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien 
schon vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen 
den Beschluss Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; 

2. jeder in der Hauptversammlung nicht erschienene Aktionär, wenn er zu der 
Hauptversammlung zu Unrecht nicht zugelassen worden ist oder die 
Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder der Gegenstand der 
Beschlussfassung nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden ist; 

3. im Fall des § 243 Abs. 2 jeder Aktionär, wenn er die Aktien schon vor der 
Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte; 

4. der Vorstand; 

5. jedes Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats, wenn durch die 
Ausführung des Beschlusses Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
eine strafbare Handlung oder eine Ordnungswidrigkeit begehen oder wenn sie 
ersatzpflichtig werden würden. 

 
 
§ 246a Freigabeverfahren 
 
(1) Wird gegen einen Hauptversammlungsbeschluss über eine Maßnahme der 
Kapitalbeschaffung, der Kapitalherabsetzung (§§ 182 bis 240) oder einen 
Unternehmensvertrag (§§ 291 bis 307) Klage erhoben, so kann das Gericht auf 
Antrag der Gesellschaft durch Beschluss feststellen, dass die Erhebung der Klage 
der Eintragung nicht entgegensteht und Mängel des 
Hauptversammlungsbeschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt lassen. Auf 
das Verfahren sind § 247, die §§ 82, 83 Abs. 1 und § 84 der Zivilprozessordnung 
sowie die im ersten Rechtszug für das Verfahren vor den Landgerichten geltenden 
Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, soweit nichts 
Abweichendes bestimmt ist. Über den Antrag entscheidet ein Senat des 
Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 
 
(2) Ein Beschluss nach Absatz 1 ergeht, wenn 

1.  die Klage unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, 

2.  der Kläger nicht binnen einer Woche nach Zustellung des Antrags durch 
Urkunden nachgewiesen hat, dass er seit Bekanntmachung der Einberufung 
einen anteiligen Betrag von mindestens 1 000 Euro hält oder 

3.  das alsbaldige Wirksamwerden des Hauptversammlungsbeschlusses 
vorrangig erscheint, weil die vom Antragsteller dargelegten wesentlichen 
Nachteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre nach freier Überzeugung des 
Gerichts die Nachteile für den Antragsgegner überwiegen, es sei denn, es 
liegt eine besondere Schwere des Rechtsverstoßes vor. 

 
(3) Eine Übertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen; einer 
Güteverhandlung bedarf es nicht. In dringenden Fällen kann auf eine mündliche 
Verhandlung verzichtet werden. Die vorgebrachten Tatsachen, auf Grund deren der 
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Beschluss ergehen kann, sind glaubhaft zu machen. Der Beschluss ist unanfechtbar. 
Er ist für das Registergericht bindend; die Feststellung der Bestandskraft der 
Eintragung wirkt für und gegen jedermann. Der Beschluss soll spätestens drei 
Monate nach Antragstellung ergehen; Verzögerungen der Entscheidung sind durch 
unanfechtbaren Beschluss zu begründen. 
 
(4) Erweist sich die Klage als begründet, so ist die Gesellschaft, die den Beschluss 
erwirkt hat, verpflichtet, dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus 
einer auf dem Beschluss beruhenden Eintragung des 
Hauptversammlungsbeschlusses entstanden ist. Nach der Eintragung lassen Mängel 
des Beschlusses seine Durchführung unberührt; die Beseitigung dieser Wirkung der 
Eintragung kann auch nicht als Schadensersatz verlangt werden. 
 
 
§ 289 Auflösung 
 
(1) Die Gründe für die Auflösung der Kommanditgesellschaft auf Aktien und das 
Ausscheiden eines von mehreren persönlich haftenden Gesellschaftern aus der 
Gesellschaft richten sich, soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes bestimmt ist, 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Kommanditgesellschaft. 
 
(2) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird auch aufgelöst 
1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird; 

2. mit der Rechtskraft einer Verfügung des Registergerichts, durch welche nach § 
399 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Mangel der Satzung festgestellt 
worden ist; 

3. durch die Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit nach § 394 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 
(3) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines 
Kommanditaktionärs wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Die Gläubiger eines 
Kommanditaktionärs sind nicht berechtigt, die Gesellschaft zu kündigen. 
 
(4) Für die Kündigung der Gesellschaft durch die Kommanditaktionäre und für ihre 
Zustimmung zur Auflösung der Gesellschaft ist ein Beschluss der 
Hauptversammlung nötig. Gleiches gilt für den Antrag auf Auflösung der Gesellschaft 
durch gerichtliche Entscheidung. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
umfasst. Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse 
bestimmen. 
 
(5) Persönlich haftende Gesellschafter können außer durch Ausschließung nur 
ausscheiden, wenn es die Satzung für zulässig erklärt. 
 
(6) Die Auflösung der Gesellschaft und das Ausscheiden eines persönlich haftenden 
Gesellschafters ist von allen persönlich haftenden Gesellschaftern zur Eintragung in 
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das Handelsregister anzumelden. § 143 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs gilt 
sinngemäß. In den Fällen des Absatzes 2 hat das Gericht die Auflösung und ihren 
Grund von Amts wegen einzutragen. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 entfällt die 
Eintragung der Auflösung. 
 
Fußnote 
(+++ § 289: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++) 
 
 
§ 317 Verantwortlichkeit des herrschenden Unternehmens und seiner 
gesetzlichen Vertreter 
 
(1) Veranlasst ein herrschendes Unternehmen eine abhängige Gesellschaft, mit der 
kein Beherrschungsvertrag besteht, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft 
vorzunehmen oder zu ihrem Nachteil eine Maßnahme zu treffen oder zu unterlassen, 
ohne dass es den Nachteil bis zum Ende des Geschäftsjahrs tatsächlich ausgleicht 
oder der abhängigen Gesellschaft einen Rechtsanspruch auf einen zum Ausgleich 
bestimmten Vorteil gewährt, so ist es der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Es ist auch den Aktionären zum Ersatz des 
ihnen daraus entstehenden Schadens verpflichtet, soweit sie, abgesehen von einem 
Schaden, der ihnen durch Schädigung der Gesellschaft zugefügt worden ist, 
geschädigt worden sind. 
 
(2) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn auch ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter einer unabhängigen Gesellschaft das Rechtsgeschäft vorgenommen 
oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen hätte. 
 
(3) Neben dem herrschenden Unternehmen haften als Gesamtschuldner die 
gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, die die Gesellschaft zu dem 
Rechtsgeschäft oder der Maßnahme veranlasst haben. 
 
(4) § 309 Abs. 3 bis 5 gilt sinngemäß. 
 
 
 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
 
§ 1 Errichtung von Betriebsräten 
 
(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten 
Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. Dies gilt 
auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen. 
 
(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn 

1. zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die 
Arbeitnehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden oder 

2. die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb ein 
oder mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen 
Unternehmen zugeordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation des 
betroffenen Betriebs wesentlich ändert.  
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§ 5 Arbeitnehmer 
 
(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes 
sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit 
Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit 
Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als Arbeitnehmer 
gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen und 
Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organisierter 
Unternehmen tätig sind. 
 
(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht  

1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist;  

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer 
anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder zur 
Geschäftsführung berufen sind, in deren Betrieben;  

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, 
sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art 
bestimmt ist;  

4. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und 
die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung 
oder Erziehung beschäftigt werden;  

5. der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten 
Grades, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben. 

 
(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach 
Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb  

1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der 
Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder  

2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum 
Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder  

3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die 
Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und 
deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er 
dabei entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft 
oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere 
aufgrund von Rechtsvorschriften, Planen oder Richtlinien sowie bei 
Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein. Für die in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. 
 

(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer 
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1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder 
von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet worden ist 
oder  

2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend 
leitende Angestellte vertreten sind, oder  

3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in 
dem Unternehmen üblich ist, oder,  

4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein 
regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet.  
 
 

§ 13 Zeitpunkt der Betriebsratswahlen 
 
(1) Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. 
März bis 31. Mai statt. Sie sind zeitgleich mit den regelmäßigen Wahlen nach § 5 
Abs. 1 des Sprecherausschussgesetzes einzuleiten. 
 
(2) Außerhalb dieser Zeit ist der Betriebsrat zu wählen, wenn  

1. mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tage der Wahl an gerechnet, die Zahl der 
regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte, mindestens aber um 
fünfzig, gestiegen oder gesunken ist,  

2. die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten sämtlicher 
Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder 
gesunken ist,  

3. der Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt beschlossen 
hat,  

4. die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten worden ist,  

5. der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist oder  

6. im Betrieb ein Betriebsrat nicht besteht. 
 

(3) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Betriebsratswahlen festgelegten 
Zeitraums eine Betriebsratswahl stattgefunden, so ist der Betriebsrat in dem auf die 
Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen neu zu 
wählen. Hat die Amtszeit des Betriebsrats zu Beginn des für die regelmäßigen 
Betriebsratswahlen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist der 
Betriebsrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen neu 
zu wählen.  
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§ 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechter *) 

(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern der einzelnen 
Organisationsbereiche und der verschiedenen Beschäftigungsarten der im Betrieb 
tätigen Arbeitnehmer zusammensetzen.  

(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss mindestens 
entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn 
dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht. -----  

*) Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 
1852) gilt § 15 (Artikel 1 Nr. 13 des BetrVerf-Reformgesetzes) für im Zeitraum des 
Inkrafftretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl.  
 
 
§ 26 Vorsitzender  
 
(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter.  

(2) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. 
Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem Betriebsrat gegenüber abzugeben 
sind, ist der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt.  
 
 
§ 27 Betriebsausschuss 
 
(1) Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, so bildet er einen 
Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des 
Betriebsrats, dessen Stellvertreter und bei Betriebsräten mit  

9 bis 15 Mitgliedern 
aus 3 weiteren Ausschussmitgliedern,  

17 bis 23 Mitgliedern 
aus 5 weiteren Ausschussmitgliedern,  

25 bis 35 Mitgliedern 
aus 7 weiteren Ausschussmitgliedern,  

37 oder mehr Mitgliedern 
aus 9 weiteren Ausschussmitgliedern.  

Die weiteren Ausschussmitglieder werden vom Betriebsrat aus seiner Mitte in 
geheimer Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur ein 
Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. Sind die weiteren Ausschussmitglieder nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt, so erfolgt die Abberufung durch Beschluss des Betriebsrats, 
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der in geheimer Abstimmung gefasst wird und einer Mehrheit von drei Vierteln der 
Stimmen der Mitglieder des Betriebsrats bedarf. 
 
(2) Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats. Der 
Betriebsrat kann dem Betriebsausschuss mit der Mehrheit der Stimmen seiner 
Mitglieder Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den 
Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Die Übertragung bedarf der Schriftform. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Widerruf der Übertragung von Aufgaben.  
 
(3) Betriebsräte mit weniger als neun Mitgliedern können die laufenden Geschäfte 
auf den Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere Betriebsratsmitglieder 
übertragen.  
 
 
§ 38 Freistellungen 
 
(1) Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindestens freizustellen in Betrieben mit in 
der Regel  

200 bis 500 Arbeitnehmern   ein Betriebsratsmitglied 

501 bis 900 Arbeitnehmern   2 Betriebsratsmitglieder 

901 bis 1.500 Arbeitnehmern   3 Betriebsratsmitglieder 

1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern   4 Betriebsratsmitglieder 

2.001 bis 3.000 Arbeitnehmern   5 Betriebsratsmitglieder 

3.001 bis 4.000 Arbeitnehmern   6 Betriebsratsmitglieder 

4.001 bis 5.000 Arbeitnehmern   7 Betriebsratsmitglieder 

5.001 bis 6.000 Arbeitnehmern   8 Betriebsratsmitglieder 

6.001 bis 7.000 Arbeitnehmern   9 Betriebsratsmitglieder 

7.001 bis 8.000 Arbeitnehmern   10 Betriebsratsmitglieder 

8.001 bis 9.000 Arbeitnehmern   11 Betriebsratsmitglieder 

9.001 bis 10.000 Arbeitnehmern   12 Betriebsratsmitglieder 

In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere 2.000 
Arbeitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. Freistellungen können 
auch in Form von Teilfreistellungen erfolgen. Diese dürfen zusammengenommen 
nicht den Umfang der Freistellungen nach den Sätzen 1 und 2 überschreiten. Durch 
Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können anderweitige Regelungen über die 
Freistellung vereinbart werden.  
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(2) Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach Beratung mit dem 
Arbeitgeber vom Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl und nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur 
ein Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl; ist nur ein Betriebsratsmitglied freizustellen, so wird dieses mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Der Betriebsrat hat die Namen der 
Freizustellenden dem Arbeitgeber bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber eine 
Freistellung für sachlich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach der Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Bestätigt 
die Einigungsstelle die Bedenken des Arbeitgebers, so hat sie bei der Bestimmung 
eines anderen freizustellenden Betriebsratsmitglieds auch den Minderheitenschutz 
im Sinne des Satzes 1 zu beachten. Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle nicht 
an, so gilt sein Einverständnis mit den Freistellungen nach Ablauf der zweiwöchigen 
Frist als erteilt. Für die Abberufung gilt § 27 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.  

(3) Der Zeitraum für die Weiterzahlung des nach § 37 Abs. 4 zu bemessenden 
Arbeitsentgelts und für die Beschäftigung nach § 37 Abs. 5 erhöht sich für Mitglieder 
des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt waren, 
auf zwei Jahre nach Ablauf der Amtszeit.  

(4) Freigestellte Betriebsratsmitglieder dürfen von inner- und außerbetrieblichen 
Maßnahmen der Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines 
Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Betriebsratsmitglieds ist diesem im 
Rahmen der Möglichkeiten des Betriebs Gelegenheit zu geben, eine wegen der 
Freistellung unterbliebene betriebsübliche berufliche Entwicklung nachzuholen. Für 
Mitglieder des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt 
waren, erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre.  
 
 
§ 40 Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats 
 
(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten trägt der 
Arbeitgeber.  

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat der 
Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur Verfügung zu stellen.  
 
 
§ 47 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht *) 
 
(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte, so ist ein 
Gesamtbetriebsrat zu errichten.  

(2) In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mitgliedern 
eines seiner Mitglieder; jeder Betriebsrat mit mehr als drei Mitgliedern entsendet zwei 
seiner Mitglieder. Die Geschlechter sollen angemessen berücksichtigt werden.  

(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats mindestens ein 
Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.  



28	
	

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des 
Gesamtbetriebsrats abweichend von Absatz 2 Satz 1 geregelt werden.  

(5) Gehören nach Absatz 2 Satz 1 dem Gesamtbetriebsrat mehr als vierzig Mitglieder 
an und besteht keine tarifliche Regelung nach Absatz 4, so ist zwischen 
Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung über die 
Mitgliederzahl des Gesamtbetriebsrats abzuschließen, in der bestimmt wird, dass 
Betriebsräte mehrerer Betriebe eines Unternehmens, die regional oder durch 
gleichartige Interessen miteinander verbunden sind, gemeinsam Mitglieder in den 
Gesamtbetriebsrat entsenden.  

(6) Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht zustande, so entscheidet eine 
für das Gesamtunternehmen zu bildende Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat.  

(7) Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so viele Stimmen, wie in dem Betrieb, 
in dem es gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer in der Wählerliste 
eingetragen sind. Entsendet der Betriebsrat mehrere Mitglieder, so stehen ihnen die 
Stimmen nach Satz 1 anteilig zu.  

(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für mehrere Betriebe entsandt worden, so 
hat es so viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es entsandt ist, 
wahlberechtigte Arbeitnehmer in den Wählerlisten eingetragen sind; sind mehrere 
Mitglieder entsandt worden, gilt Absatz 7 Satz 2 entsprechend.  

(9) Für Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die aus einem gemeinsamen Betrieb 
mehrerer Unternehmen entsandt worden sind, können durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung von den Absätzen 7 und 8 abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

+) Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf- Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 
1852) gilt § 47 Abs. 2 (Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a des BetrVerf- Reformgesetzes) 
für im Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl.  
 
 
§ 50 Zuständigkeit 
 
(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegenheiten, die 
das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen und nicht durch die 
einzelnen Betriebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden können; seine 
Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Betriebe ohne Betriebsrat. Er ist den 
einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet.  

(2) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den 
Gesamtbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. Der 
Betriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 Abs. 2 Satz 
3 und 4 gilt entsprechend.  
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§ 54 Errichtung des Konzernbetriebsrats  

(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) kann durch Beschlüsse der 
einzelnen Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Die 
Errichtung erfordert die Zustimmung der Gesamtbetriebsräte der 
Konzernunternehmen, in denen insgesamt mehr als 50 vom Hundert der 
Arbeitnehmer der Konzernunternehmen beschäftigt sind.  

(2) Besteht in einem Konzernunternehmen nur ein Betriebsrat, so nimmt dieser die 
Aufgaben eines Gesamtbetriebsrats nach den Vorschriften dieses Abschnitts wahr.  
 
 
§ 58 Zuständigkeit 
 
(1) Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegenheiten, 
die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen und nicht durch die 
einzelnen Gesamtbetriebsräte innerhalb ihrer Unternehmen geregelt werden können; 
seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Unternehmen, die einen 
Gesamtbetriebsrat nicht gebildet haben, sowie auf Betriebe der 
Konzernunternehmen ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen Gesamtbetriebsräten 
nicht übergeordnet.  

(2) Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den 
Konzernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. Der 
Gesamtbetriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 
Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  
 
 
§ 76 Einigungsstelle 
 
(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine 
Einigungsstelle zu bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige 
Einigungsstelle errichtet werden.  

(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom 
Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, 
auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen.  

Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt 
ihn das Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die 
Zahl der Beisitzer erzielt wird.  

(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. Sie fasst ihre Beschlüsse 
nach mündlicher Beratung 
mit Stimmenmehrheit. Bei der Beschlussfassung hat sich der Vorsitzende zunächst 
der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der 
Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Die 
Beschlüsse der Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden zu 
unterschreiben und Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten.  
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(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der 
Einigungsstelle geregelt werden.  

(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle auf Antrag einer Seite 
tätig. Benennt eine Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite genannten 
Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden der 
Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 allein. 
Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der 
Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen. Die 
Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch den Arbeitgeber oder den 
Betriebsrat nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung des 
Beschlusses an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.  

(6) Im übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide Seiten es beantragen 
oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch 
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem 
Spruch im voraus unterworfen oder ihn nachträglich angenommen haben.  

(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch den 
Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen.  

(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die Stelle der in Absatz 1 
bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle tritt.  
 
 
§ 87 Mitbestimmungsrechte 
 
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:  

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im 
Betrieb;  

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;  

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen 
Arbeitszeit;  

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;  

5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die 
Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn 
zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein 
Einverständnis erzielt wird;  

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen;  

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften;  
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8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist;  

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit 
Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, 
sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;  

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen 
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;  

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer 
leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;  

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;  

13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im 
Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen 
Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene 
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.  

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 
 
§ 91 Mitbestimmungsrecht 
 
Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs 
oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich 
widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat angemessene 
Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung 
verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 
Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.  
 
 
§ 92 Personalplanung 
 
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere 
über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus 
ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung anhand 
von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem 
Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die 
Vermeidung von Härten zu beraten.  

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer 
Personalplanung und ihre Durchführung machen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 
1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
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§ 92a Beschäftigungssicherung  

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förderung 
der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der 
Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, 
die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder 
ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum Produktions- und 
Investitionsprogramm zum Gegenstand haben.  

(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält der 
Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu 
begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung 
schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen 
Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.  
 
 
§ 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen 
 
Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, 
allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb 
des Betriebs ausgeschrieben werden.  
 
 
§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze 
 
(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine 
Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen 
Arbeitsverträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für 
die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.  
 
 
§ 95 Auswahlrichtlinien 
 
(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. 
Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so 
entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.  

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung 
von Richtlinien über 
die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat.  
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(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder 
die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die 
Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres 
Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz 
beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als 
Versetzung.  
 
 
§ 96 Förderung der Berufsbildung 
 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen Personalplanung 
und in Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung und den für die Förderung der 
Berufsbildung zuständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. 
Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu 
ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu 
beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge machen.  

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die Teilnahme an betrieblichen 
oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht wird. Sie haben 
dabei auch die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von 
Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu berücksichtigen.  
 
 
§ 97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung 
 
(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Ausstattung 
betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung betrieblicher 
Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen 
Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.  

(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu führen, 
dass sich die Tätigkeit 
der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Erfüllen ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat 
bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung 
mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat.  
 
 
§ 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen 
 
(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen 
Berufsbildung mitzubestimmen.  

(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieblichen 
Berufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen, 
wenn diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und 
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arbeitspädagogische Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt 
oder ihre Aufgaben vernachlässigt.  

(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch oder 
stellt er für außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder 
trägt er die durch die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen 
entstehenden Kosten ganz oder teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für 
die Teilnahme von Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an 
diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung machen.  

(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat 
vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat.  

(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der 
Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die 
Bestellung zu unterlassen oder die Abberufung durchzuführen. Führt der Arbeitgeber 
die Bestellung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist 
er auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach 
vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen; das Höchstmaß des 
Ordnungsgeldes beträgt 10.000 Euro. Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des 
Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung 
durch Zwangsgeld anzuhalten sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für 
jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro. Die Vorschriften des 
Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der Berufsbildung bleiben unberührt.  

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige 
Bildungsmaßnahmen im Betrieb durchführt.  
 
 
§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 
 
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, 
Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der 
Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und 
die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei 
Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht 
genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die 
Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der 
personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen persönlichen 
Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem 
Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 
79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.  

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn  
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1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine 
Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag 
oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung 
oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde,  

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,  

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der 
personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt 
werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen 
oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter 
Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet 
Beschäftigten,  

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt 
wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründen gerechtfertigt ist,  

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder  

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die 
personelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer 
den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe 
Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch 
rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.  

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von 
Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem 
schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner 
Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.  

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim 
Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen. 
 
 
§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen 
 
(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die 
Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats 
ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. 

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese 
unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche 
schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine 
Zustimmung zur Kündigung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine 
außerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe 
dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen, 
schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich erscheint, vor 
seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen 
Kündigung widersprechen, wenn 
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1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 
Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat, 

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt, 

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben 
Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden kann, 

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder 

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten 
Vertragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis 
hiermit erklärt hat. 

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung 
widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der 
Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten. 

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß 
widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage 
auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach 
Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei 
unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers 
kann das Gericht ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur 
Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, wenn 

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet 
oder mutwillig erscheint oder 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren 
wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder 

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. 

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der 
Zustimmung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten 
über die Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle 
entscheidet. 

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem 
Kündigungsschutzgesetz bleiben unberührt. 
 
 
§ 106 Wirtschaftsausschuss 
 
(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat 
die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und 
den Betriebsrat zu unterrichten.  
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(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über 
die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Zu den 
erforderlichen Unterlagen gehört in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 9a insbesondere 
die Angabe über den potentiellen Erwerber und dessen Absichten im Hinblick auf die 
künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im Vorfeld der Übernahme 
des Unternehmens ein Bieterverfahren durchgeführt wird.  

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören 
insbesondere  

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens;  

2. die Produktions- und Absatzlage;  

3. das Produktions- und Investitionsprogramm;  

4. Rationalisierungsvorhaben;  

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer 
Arbeitsmethoden;  

        5a.  Fragen des betrieblichen Umweltschutzes;  

6. die Einschränkung oder Stillegung von Betrieben oder von Betriebsteilen;  

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen;  

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben;  

9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks;  

9a.    die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der 
Kontrolle verbunden ist, sowie  

10.    sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der 
Arbeitnehmer des Unternehmens wesentlich berühren können.  

 
 
§ 107 Bestellung und Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses 
 
(1) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben 
Mitgliedern, die dem Unternehmen angehören müssen, darunter mindestens einem 
Betriebsratsmitglied. Zu Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses können auch die in 
§ 5 Abs. 3 genannten Angestellten bestimmt werden. Die Mitglieder sollen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen.  

(2) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Betriebsrat für die Dauer 
seiner Amtszeit bestimmt. Besteht ein Gesamtbetriebsrat, so bestimmt dieser die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der Mitglieder endet in diesem 
Fall in dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit der Mehrheit der Mitglieder des 
Gesamtbetriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren, 
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abgelaufen ist. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit 
abberufen werden; auf die Abberufung sind die Sätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden.  

(3) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließen, 
die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss des Betriebsrats zu 
übertragen. Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses darf die Zahl der Mitglieder des 
Betriebsausschusses nicht überschreiten. Der Betriebsrat kann jedoch weitere 
Arbeitnehmer einschließlich der in § 5 Abs. 3 genannten leitenden Angestellten bis 
zur selben Zahl, wie der Ausschuss Mitglieder hat, in den Ausschuss berufen; für die 
Beschlussfassung gilt Satz 1. Für die Verschwiegenheitspflicht der in Satz 3 
bezeichneten weiteren Arbeitnehmer gilt § 79 entsprechend. Für die Abänderung und 
den Widerruf der Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 sind die gleichen 
Stimmenmehrheiten erforderlich wie für die Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3. Ist 
in einem Unternehmen ein Gesamtbetriebsrat errichtet, so beschließt dieser über die 
anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses; die Sätze 1 
bis 5 gelten entsprechend.  
 
 
§ 108 Sitzungen 
 
(1) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusammentreten.  

(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der Unternehmer oder sein 
Vertreter teilzunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer des Unternehmens 
einschließlich der in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten hinzuziehen. Für die 
Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht von Sachverständigen gilt § 80 Abs. 
3 und 4 entsprechend.  

(3) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in die nach § 106 Abs. 
2 vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.  

(4) Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem Betriebsrat unverzüglich 
und vollständig zu berichten.  

(5) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des 
Betriebsrats zu erläutern.  

(6) Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung 
der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gelten die Absätze 1 bis 
5 entsprechend.  
 
 
§ 109 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
 
Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unternehmens im Sinn 
des § 106 entgegen dem Verlangen des Wirtschaftsausschusses nicht, nicht 
rechtzeitig oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber zwischen Unternehmer 
und Betriebsrat eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn dies für ihre Entscheidung erforderlich 
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ist, Sachverständige anhören; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend. Hat der Betriebsrat oder 
der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des 
Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gilt Satz 1 entsprechend. 
 
 
§ 111 Betriebsänderungen 
 
In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die 
wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur 
Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten 
Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in 
Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater 
hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. 
Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 gelten  

1. Einschränkung und Stillegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen 
Betriebsteilen,  

2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,  

3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,  

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder 
der Betriebsanlagen,  

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren. 
 
 
§ 112 Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan 
 
(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich über die 
geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich niederzulegen und vom 
Unternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das Gleiche gilt für eine Einigung 
über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den 
Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung entstehen (Sozialplan). Der 
Sozialplan hat die Wirkung einer Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf den 
Sozialplan nicht anzuwenden. 

(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder eine 
Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unternehmer oder der 
Betriebsrat den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um Vermittlung ersuchen, der 
Vorstand kann die Aufgabe auf andere Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit 
übertragen. Erfolgt kein Vermittlungsersuchen oder bleibt der Vermittlungsversuch 
ergebnislos, so können der Unternehmer oder der Betriebsrat die Einigungsstelle 
anrufen. Auf Ersuchen des Vorsitzenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des 
Vorstands der Bundesagentur für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur 
für Arbeit benannter Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung 
teil. 

(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur Beilegung 
der Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und den Sozialplan 
machen. Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu versuchen. Kommt 
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eine Einigung zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und von den Parteien und 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 

(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die sozialen 
Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch auf die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zu achten. 
Dabei hat die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von 
folgenden Grundsätzen leiten zu lassen: 

1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, 
insbesondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistungen 
oder Verlust von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, 
Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der 
Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung tragen. 

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu 
berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen ausschließen, die in 
einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb oder in einem anderen 
Betrieb des Unternehmens oder eines zum Konzern gehörenden 
Unternehmens weiterbeschäftigt werden können und die Weiterbeschäftigung 
ablehnen; die mögliche Weiterbeschäftigung an einem anderen Ort begründet 
für sich allein nicht die Unzumutbarkeit. 

2a.  Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches 
vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit 
berücksichtigen. 

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen 
darauf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach 
Durchführung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht 
gefährdet werden. 

 
 
 

Börsengesetz (BörsG) 
 
§ 3 Aufgaben und Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde 
 
(1) Die zuständige oberste Landesbehörde (Börsenaufsichtsbehörde) übt die 
Aufsicht über die Börse nach den Vorschriften dieses Gesetzes aus. Ihrer Aufsicht 
unterliegen insbesondere der Börsenrat, die Börsengeschäftsführung, der 
Sanktionsausschuss und die Handelsüberwachungsstelle (Börsenorgane) sowie der 
Börsenträger, die Einrichtungen, die sich auf den Börsenverkehr einschließlich der 
nach § 5 Abs. 3 ausgelagerten Bereiche beziehen, und der Freiverkehr. Die Aufsicht 
erstreckt sich auf die Einhaltung der börsenrechtlichen Vorschriften und 
Anordnungen, die ordnungsmäßige Durchführung des Handels an der Börse sowie 
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die ordnungsmäßige Erfüllung der Börsengeschäfte (Börsengeschäftsabwicklung). 
 
(2) Die Börsenaufsichtsbehörde ist berechtigt, an den Beratungen der Börsenorgane 
teilzunehmen. Die Börsenorgane sind verpflichtet, die Börsenaufsichtsbehörde bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
 
(3) Die Börsenaufsichtsbehörde nimmt die ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr. 
 
(4) Die Börsenaufsichtsbehörde kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, auch ohne besonderen Anlass von der Börse und dem Börsenträger 
sowie von den nach § 19 zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen 
Unternehmen, Börsenhändlern, Skontroführern und den skontroführenden Personen 
(Handelsteilnehmer), von Personen, denen ein Handelsteilnehmer direkten 
elektronischen Zugang zur Börse gewährt (mittelbare Börsenteilnehmer) und von den 
Emittenten der zum regulierten Markt zugelassenen Wertpapiere Auskünfte und die 
Vorlage von Unterlagen verlangen sowie Prüfungen vornehmen. Die 
Börsenaufsichtsbehörde kann verlangen, dass die Übermittlung der Auskünfte und 
Unterlagen auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern erfolgt. Sofern 
Anhaltspunkte vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass börsenrechtliche 
Vorschriften oder Anordnungen verletzt werden oder sonstige Missstände vorliegen, 
welche die ordnungsmäßige Durchführung des Handels an der Börse oder die 
Börsengeschäftsabwicklung beeinträchtigen können, kann die 
Börsenaufsichtsbehörde von jedermann Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen und 
die Überlassung von Kopien verlangen sowie Personen laden und vernehmen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie kann in diesen Fällen 
insbesondere 

1.  von den Handelsteilnehmern die Angabe der Identität der Auftraggeber und 
der aus den getätigten Geschäften berechtigten oder verpflichteten Personen 
sowie der Veränderungen der Bestände von Handelsteilnehmern in an der 
Börse gehandelten Finanzinstrumenten verlangen, 

2.  von den Auftraggebern und berechtigten oder verpflichteten Personen 
Auskünfte über die getätigten Geschäfte einschließlich der Angabe der 
Identität der an diesen Geschäften beteiligten Personen verlangen, 

3.  von Wertpapiersammelbanken und Systemen zur Sicherung der Erfüllung von 
Börsengeschäften Auskünfte über Veränderungen der Bestände von 
Handelsteilnehmern in an der Börse gehandelten Finanzinstrumenten 
verlangen, 

4.  von der Börse, den Handelsteilnehmern und mit diesen verbundenen 
Unternehmen die Vorlage von bereits existierenden Aufzeichnungen von 
Telefongesprächen und Datenübermittlungen verlangen; das Grundrecht des 
Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt, die Betroffenen 
sind nach § 101 der Strafprozessordnung zu benachrichtigen und 

5.  von den Handelsteilnehmern, die den algorithmischen Handel im Sinne des § 
33 Absatz 1a Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes betreiben, jederzeit 
Informationen über ihren algorithmischen Handel, die für diesen Handel 
eingesetzten Systeme sowie eine Beschreibung der algorithmischen 
Handelsstrategien und der Einzelheiten zu den Handelsparametern oder 
Handelsobergrenzen, denen das System unterliegt, verlangen. 
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Die Auskunftspflichtigen haben den Bediensteten der Börsenaufsichtsbehörde 
während der üblichen Arbeitszeit das Betreten ihrer Grundstücke und 
Geschäftsräume zu gestatten, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der 
Börsenaufsichtsbehörde erforderlich ist. Das Betreten außerhalb dieser Zeit oder, 
wenn die Geschäftsräume sich in einer Wohnung befinden, ist ohne Einverständnis 
nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zulässig und insoweit zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die 
Befugnisse und Verpflichtungen nach diesem Absatz gelten entsprechend, sofern 
von der Börsenaufsichtsbehörde beauftragte Personen und Einrichtungen nach 
diesem Gesetz tätig werden. Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Verpflichtete ist über sein Recht 
zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. 
 
(5) Die Börsenaufsichtsbehörde ist befugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
für den Geschäftsverkehr an der Börse Anordnungen zu erlassen. Sie kann 
gegenüber der Börse, dem Börsenträger und den Handelsteilnehmern Anordnungen 
treffen, die geeignet und erforderlich sind, Verstöße gegen börsenrechtliche 
Vorschriften und Anordnungen zu verhindern oder Missstände zu beseitigen, welche 
die ordnungsgemäße Durchführung des Handels an der Börse, der 
Börsengeschäftsabwicklung oder deren Überwachung beeinträchtigen können. Sie 
kann zu diesem Zweck insbesondere 

1.  die Aussetzung oder Einstellung des Börsenhandels mit einzelnen oder 
mehreren Finanzinstrumenten, Rechten oder Wirtschaftsgütern anordnen, 

2.  der Börse die Nutzung einer zentralen Gegenpartei, einer Clearingstelle oder 
eines börslichen Abwicklungssystems untersagen, wenn hierdurch die 
ordnungsgemäße Durchführung des Handels an der Börse oder der 
Börsengeschäftsabwicklung beeinträchtigt wird oder die Voraussetzungen des 
Artikels 7 Absatz 4 oder des Artikels 8 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 
vom 27.7.2012, S. 1) vorliegen, 

3.  die Nutzung eines externen Abwicklungssystems untersagen oder 

4.  die Nutzung einer algorithmischen Handelsstrategie untersagen, 

 soweit dies zur Durchsetzung der Vorschriften dieses Gesetzes geboten ist. 
Eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 1 hat die Börsenaufsichtsbehörde 
unverzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. 

 
(6) Stellt die Börsenaufsichtsbehörde Tatsachen fest, welche die Rücknahme oder 
den Widerruf der Erlaubnis zur Ermittlung des Börsenpreises oder der Zulassung des 
Unternehmens oder andere Maßnahmen der Geschäftsführung rechtfertigen können, 
hat sie die Geschäftsführung zu unterrichten. 
 
(7) Die nach Landesrecht zuständige Stelle wird ermächtigt, Aufgaben und 
Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde auf eine andere Behörde zu übertragen. 
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(8) Die Börsenaufsichtsbehörde kann sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
anderer Personen und Einrichtungen bedienen. 
 
(9) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 4 
und 5 haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(10) Kommt die Börse oder eines ihrer Organe wiederholt und dauerhaft den 
Anordnungen der Börsenaufsicht nicht nach, kann die Börsenaufsichtsbehörde, 
sofern ihre sonstigen Befugnisse nicht ausreichen und soweit und solange der 
ordnungsgemäße Börsenbetrieb es erfordert, Beauftragte bestellen, die die 
Aufgaben der Börse oder eines ihrer Organe auf Kosten des Börsenträgers 
wahrnehmen. 

(11) Adressaten von Maßnahmen nach Absatz 4, die von der 
Börsenaufsichtsbehörde wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Verbote des § 
26 dieses Gesetzes oder des § 14 oder des § 20a des Wertpapierhandelsgesetzes 
vorgenommen werden, dürfen andere Personen als staatliche Stellen und solche, die 
auf Grund ihres Berufs einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, von 
diesen Maßnahmen oder von einem daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
nicht in Kenntnis setzen. 

 
§ 48 Freiverkehr 
 
(1) Für Wertpapiere, die weder zum Handel im regulierten Markt zugelassen noch 
zum Handel in den regulierten Markt einbezogen sind, kann die Börse den Betrieb 
eines Freiverkehrs durch den Börsenträger zulassen, wenn durch eine 
Handelsordnung sowie durch Geschäftsbedingungen des Börsenträgers, die von der 
Geschäftsführung gebilligt wurden, eine ordnungsmäßige Durchführung des Handels 
und der Geschäftsabwicklung gewährleistet erscheint. Die Handelsordnung regelt 
den Ablauf des Handels. Die Geschäftsbedingungen regeln die Teilnahme am 
Handel und die Einbeziehung von Wertpapieren zum Handel. Emittenten, deren 
Wertpapiere ohne ihre Zustimmung in den Freiverkehr einbezogen worden sind, 
können durch die Geschäftsbedingungen nicht dazu verpflichtet werden, 
Informationen in Bezug auf diese Wertpapiere zu veröffentlichen. 
 
(2) Die Börsenaufsichtsbehörde kann den Handel im Freiverkehr untersagen, wenn 
ein ordnungsgemäßer Handel für die Wertpapiere nicht mehr gewährleistet erscheint. 
 
(3) Der Betrieb des Freiverkehrs bedarf der schriftlichen Erlaubnis der 
Börsenaufsichtsbehörde. Auf den Betrieb des Freiverkehrs sind die Vorschriften 
dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 27 bis 29 und 32 bis 43 entsprechend 
anzuwenden. 
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Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
(Drittelbeteiligungsgesetz - DrittelbG) 
 
§ 1 Erfasste Unternehmen 
 
(1) Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat nach Maßgabe 
dieses Gesetzes in 

1. einer Aktiengesellschaft mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. Ein 
Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat besteht auch in einer 
Aktiengesellschaft mit in der Regel weniger als 500 Arbeitnehmern, die vor 
dem 10. August 1994 eingetragen worden ist und keine Familiengesellschaft 
ist. Als Familiengesellschaften gelten solche Aktiengesellschaften, deren 
Aktionär eine einzelne natürliche Person ist oder deren Aktionäre 
untereinander im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2 der 
Abgabenordnung verwandt oder verschwägert sind; 

2. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien mit in der Regel mehr als 500 
Arbeitnehmern. Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend; 

3. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit in der Regel mehr als 500 
Arbeitnehmern. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat zu bilden; seine 
Zusammensetzung sowie seine Rechte und Pflichten bestimmen sich nach § 
90 Abs. 3, 4, 5 Satz 1 und 2, nach den §§ 95 bis 114, 116, 118 Abs. 3, § 125 
Abs. 3 und 4 und nach den §§ 170, 171, 268 Abs. 2 des Aktiengesetzes; 

4. einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit in der Regel mehr als 500 
Arbeitnehmern, wenn dort ein Aufsichtsrat besteht; 

5. einer Genossenschaft mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. § 96 
Absatz 4 und die §§ 97 bis 99 des Aktiengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. Die Satzung kann nur eine durch drei teilbare Zahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern festsetzen. Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im 
Kalenderhalbjahr abhalten. 

 
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. die in § 1 Abs. 1 des Mitbestimmungsgesetzes, die in § 1 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes und die in den §§ 1 und 3 Abs. 1 des Montan-
Mitbestimmungsergänzungsgesetzes bezeichneten Unternehmen; 

2. Unternehmen, die unmittelbar und überwiegend 

a)  politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, 
erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

b)  Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, 

dienen. 
Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Religionsgemeinschaften und ihre 
karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 
 
(3) Die Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes über die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats sowie über die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 
gelten insoweit nicht, als sie den Vorschriften dieses Gesetzes widersprechen. 
 



45	
	

§ 4 Zusammensetzung 
 
(1) Der Aufsichtsrat eines in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unternehmens muss zu einem 
Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen. 
 
(2) Ist ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer oder sind zwei 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen, so müssen diese als 
Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt sein. Sind mehr als zwei 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen, so müssen mindestens zwei 
Aufsichtsratsmitglieder als Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt sein. 
 
(3) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer des 
Unternehmens sind, müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und ein Jahr dem 
Unternehmen angehören. Auf die einjährige Unternehmensangehörigkeit werden 
Zeiten der Angehörigkeit zu einem anderen Unternehmen, dessen Arbeitnehmer 
nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens 
teilnehmen, angerechnet. Diese Zeiten müssen unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, 
ab dem die Arbeitnehmer zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens 
berechtigt sind. Die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 8 Abs. 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes müssen erfüllt sein. 
 
(4) Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer sollen Frauen und Männer 
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Unternehmen vertreten sein. 
 
 
§ 5 Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
 
(1) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl für die Zeit 
gewählt, die im Gesetz oder in der Satzung für die von der Hauptversammlung zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestimmt ist. 
 
(2) Wahlberechtigt sind die Arbeitnehmer des Unternehmens, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. § 7 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
 
Gesetz über Europäische Betriebsräte (Europäische Betriebsräte-Gesetz - 
EBRG) 
 
§ 2 Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für gemeinschaftsweit tätige Unternehmen mit Sitz im Inland 
und für gemeinschaftsweit tätige Unternehmensgruppen mit Sitz des herrschenden 
Unternehmens im Inland. 
 
(2) Liegt die zentrale Leitung nicht in einem Mitgliedstaat, besteht jedoch eine 
nachgeordnete Leitung für in Mitgliedstaaten liegende Betriebe oder Unternehmen, 
findet dieses Gesetz Anwendung, wenn die nachgeordnete Leitung im Inland liegt. 
Gibt es keine nachgeordnete Leitung, findet das Gesetz Anwendung, wenn die 
zentrale Leitung einen Betrieb oder ein Unternehmen im Inland als ihren Vertreter 
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benennt. Wird kein Vertreter benannt, findet das Gesetz Anwendung, wenn der 
Betrieb oder das Unternehmen im Inland liegt, in dem verglichen mit anderen in den 
Mitgliedstaaten liegenden Betrieben des Unternehmens oder Unternehmen der 
Unternehmensgruppe die meisten Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die vorgenannten 
Stellen gelten als zentrale Leitung. 
 
(3) Mitgliedstaaten im Sinne dieses Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sowie die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum. 
 
(4) Für die Berechnung der Anzahl der im Inland beschäftigten Arbeitnehmer (§ 4), 
den Auskunftsanspruch (§ 5 Absatz 2 und 3), die Bestimmung des herrschenden 
Unternehmens (§ 6), die Weiterleitung des Antrags (§ 9 Absatz 2 Satz 3), die 
gesamtschuldnerische Haftung des Arbeitgebers (§ 16 Absatz 2), die Bestellung der 
auf das Inland entfallenden Arbeitnehmervertreter (§§ 11, 23 Absatz 1 bis 5 und § 18 
Absatz 2 in Verbindung mit § 23) und die für sie geltenden Schutzbestimmungen (§ 
40) sowie für den Bericht gegenüber den örtlichen Arbeitnehmervertretungen im 
Inland (§ 36 Absatz 2) gilt dieses Gesetz auch dann, wenn die zentrale Leitung nicht 
im Inland liegt. 
 
 
§ 3 Gemeinschaftsweite Tätigkeit 
 
(1) Ein Unternehmen ist gemeinschaftsweit tätig, wenn es mindestens 1 000 
Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten und davon jeweils mindestens 150 
Arbeitnehmer in mindestens zwei Mitgliedstaaten beschäftigt. 
 
(2) Eine Unternehmensgruppe ist gemeinschaftsweit tätig, wenn sie mindestens 
1 000 Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten beschäftigt und ihr mindestens zwei 
Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten angehören, die jeweils 
mindestens je 150 Arbeitnehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten beschäftigen. 
 
 
 
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) 
 
§ 5 Stammkapital; Geschäftsanteil 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens fünfundzwanzigtausend 
Euro betragen. 
 
(2) Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle Euro lauten. Ein 
Gesellschafter kann bei Errichtung der Gesellschaft mehrere Geschäftsanteile 
übernehmen. 
 
(3) Die Höhe der Nennbeträge der einzelnen Geschäftsanteile kann verschieden 
bestimmt werden. Die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile muss mit dem 
Stammkapital übereinstimmen. 
 
(4) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so müssen der Gegenstand der 
Sacheinlage und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage 
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bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden. Die Gesellschafter haben in 
einem Sachgründungsbericht die für die Angemessenheit der Leistungen für 
Sacheinlagen wesentlichen Umstände darzulegen und beim Übergang eines 
Unternehmens auf die Gesellschaft die Jahresergebnisse der beiden letzten 
Geschäftsjahre anzugeben. 
 
 
§ 5a Unternehmergesellschaft 
 
(1) Eine Gesellschaft, die mit einem Stammkapital gegründet wird, das den Betrag 
des Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet, muss in der Firma 
abweichend von § 4 die Bezeichnung "Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)" oder "UG (haftungsbeschränkt)" führen. 
 
(2) Abweichend von § 7 Abs. 2 darf die Anmeldung erst erfolgen, wenn das 
Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist. Sacheinlagen sind ausgeschlossen. 
 
(3) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden 
Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, in die ein Viertel des um 
einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen 
ist. Die Rücklage darf nur verwandt werden 

1. für Zwecke des § 57c; 

2.  zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist; 

3. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch 
einen Jahresüberschuss gedeckt ist. 

 
(4) Abweichend von § 49 Abs. 3 muss die Versammlung der Gesellschafter bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit unverzüglich einberufen werden. 
 
(5) Erhöht die Gesellschaft ihr Stammkapital so, dass es den Betrag des 
Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 erreicht oder übersteigt, finden die Absätze 1 
bis 4 keine Anwendung mehr; die Firma nach Absatz 1 darf beibehalten werden. 
 
 
§ 13 Juristische Person; Handelsgesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche hat selbständig ihre Rechte 
und Pflichten; sie kann Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
 
(2) Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur 
das Gesellschaftsvermögen. 
 
(3) Die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuchs. 
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§ 29 Ergebnisverwendung 
 
(1) Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüberschuß zuzüglich eines 
Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags, soweit der sich ergebende 
Betrag nicht nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag, durch Beschluß nach Absatz 2 
oder als zusätzlicher Aufwand auf Grund des Beschlusses über die Verwendung des 
Ergebnisses von der Verteilung unter die Gesellschafter ausgeschlossen ist. Wird die 
Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt oder 
werden Rücklagen aufgelöst, so haben die Gesellschafter abweichend von Satz 1 
Anspruch auf den Bilanzgewinn. 
 
(2) Im Beschluß über die Verwendung des Ergebnisses können die Gesellschafter, 
wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, Beträge in Gewinnrücklagen 
einstellen oder als Gewinn vortragen. 
 
(3) Die Verteilung erfolgt nach Verhältnis der Geschäftsanteile. Im 
Gesellschaftsvertrag kann ein anderer Maßstab der Verteilung festgesetzt werden. 
 
(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 und abweichender Gewinnverteilungsabreden 
nach Absatz 3 Satz 2 können die Geschäftsführer mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
oder der Gesellschafter den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei 
Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in andere 
Gewinnrücklagen einstellen. Der Betrag dieser Rücklagen ist in der Bilanz gesondert 
auszuweisen; er kann auch im Anhang angegeben werden. 
 
Fußnote 
(+++ § 29: Zur Anwendung vgl. § 6 EGGmbHG +++) 
 
 
 
Handelsgesetzbuch (HGB) 
 
§ 120 
 
(1) Am Schluß jedes Geschäftsjahrs wird auf Grund der Bilanz der Gewinn oder der 
Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Anteil daran berechnet. 
 
(2) Der einem Gesellschafter zukommende Gewinn wird dem Kapitalanteil des 
Gesellschafters zugeschrieben; der auf einen Gesellschafter entfallende Verlust 
sowie das während des Geschäftsjahrs auf den Kapitalanteil entnommene Geld wird 
davon abgeschrieben. 
 
 
§ 121 
 
(1) Von dem Jahresgewinn gebührt jedem Gesellschafter zunächst ein Anteil in Höhe 
von vier vom Hundert seines Kapitalanteils. Reicht der Jahresgewinn hierzu nicht 
aus, so bestimmen sich die Anteile nach einem entsprechend niedrigeren Satz. 
 
(2) Bei der Berechnung des nach Absatz 1 einem Gesellschafter zukommenden 
Gewinnanteils werden Leistungen, die der Gesellschafter im Laufe des 
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Geschäftsjahrs als Einlage gemacht hat, nach dem Verhältnis der seit der Leistung 
abgelaufenen Zeit berücksichtigt. Hat der Gesellschafter im Laufe des 
Geschäftsjahrs Geld auf seinen Kapitalanteil entnommen, so werden die 
entnommenen Beträge nach dem Verhältnis der bis zur Entnahme abgelaufenen Zeit 
berücksichtigt. 
 
(3) Derjenige Teil des Jahresgewinns, welcher die nach den Absätzen 1 und 2 zu 
berechnenden Gewinnanteile übersteigt, sowie der Verlust eines Geschäftsjahrs wird 
unter die Gesellschafter nach Köpfen verteilt. 
 
 
§ 122 
 
(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesellschaftskasse Geld bis zum 
Betrag von vier vom Hundert seines für das letzte Geschäftsjahr festgestellten 
Kapitalanteils zu seinen Lasten zu erheben und, soweit es nicht zum offenbaren 
Schaden der Gesellschaft gereicht, auch die Auszahlung seines den bezeichneten 
Betrag übersteigenden Anteils am Gewinn des letzten Jahres zu verlangen. 
 
(2) Im übrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt, ohne Einwilligung der anderen 
Gesellschafter seinen Kapitalanteil zu vermindern. 
 
 
§ 167 
 
(1) Die Vorschriften des § 120 über die Berechnung des Gewinns oder Verlustes 
gelten auch für den Kommanditisten. 
 
(2) Jedoch wird der einem Kommanditisten zukommende Gewinn seinem 
Kapitalanteil nur so lange zugeschrieben, als dieser den Betrag der bedungenen 
Einlage nicht erreicht. 
 
(3) An dem Verlust nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrag seines Kapitalanteils 
und seiner noch rückständigen Einlage teil. 
 
 
§ 171 
 
(1) Der Kommanditist haftet den Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe seiner 
Einlage unmittelbar; die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist. 
 
(2) Ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so wird 
während der Dauer des Verfahrens das den Gesellschaftsgläubigern nach Absatz 1 
zustehende Recht durch den Insolvenzverwalter oder den Sachwalter ausgeübt. 
 
 
§ 267 Umschreibung der Größenklassen 
 
(1) Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei 
nachstehenden Merkmale nicht überschreiten: 

1. 6 000 000 Euro Bilanzsumme. 
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2. 12 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlußstichtag. 

3. Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitnehmer. 

 
(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in 
Absatz 1 bezeichneten Merkmale überschreiten und jeweils mindestens zwei der drei 
nachstehenden Merkmale nicht überschreiten: 

1. 20 000 000 Euro Bilanzsumme. 

2. 40 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlußstichtag. 

3. Im Jahresdurchschnitt zweihundertfünfzig Arbeitnehmer. 

 
(3) Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Absatz 
2 bezeichneten Merkmale überschreiten. Eine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 
264d gilt stets als große. 
 
(4) Die Rechtsfolgen der Merkmale nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 treten nur ein, 
wenn sie an den Abschlußstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren über- oder unterschritten werden. Im Falle der Umwandlung oder 
Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1, 2 oder 3 am ersten Abschlußstichtag nach der Umwandlung oder 
Neugründung vorliegen. Satz 2 findet im Falle des Formwechsels keine Anwendung, 
sofern der formwechselnde Rechtsträger eine Kapitalgesellschaft oder eine 
Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 ist. 
 
(4a) Die Bilanzsumme setzt sich aus den Posten zusammen, die in den Buchstaben 
A bis E des § 266 Absatz 2 aufgeführt sind. Ein auf der Aktivseite ausgewiesener 
Fehlbetrag (§ 268 Absatz 3) wird nicht in die Bilanzsumme einbezogen. 
 
(5) Als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Summe aus 
den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten 
Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
 
(6) Informations- und Auskunftsrechte der Arbeitnehmervertretungen nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt. 
 
Fußnote 
(+++ § 267: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 2 HGBEG +++) 
 
 
§ 285 Sonstige Pflichtangaben 
 
Ferner sind im Anhang anzugeben: 
 
1. zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

a) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 
fünf Jahren, 
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b) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder 
ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe von Art und Form der 
Sicherheiten; 

 
2. die Aufgliederung der in Nummer 1 verlangten Angaben für jeden Posten der 
Verbindlichkeiten nach dem vorgeschriebenen Gliederungsschema; 
 
3. Art und Zweck sowie Risiken, Vorteile und finanzielle Auswirkungen von nicht in 
der Bilanz enthaltenen Geschäften, soweit die Risiken und Vorteile wesentlich sind 
und die Offenlegung für die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens 
erforderlich ist; 
 
3a. der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der 
Bilanz enthalten sind und die nicht nach § 268 Absatz 7 oder Nummer 3 anzugeben 
sind, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; 
davon sind Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung und Verpflichtungen 
gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen jeweils gesondert 
anzugeben; 
 
4. die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach 
geografisch bestimmten Märkten, soweit sich unter Berücksichtigung der 
Organisation des Verkaufs, der Vermietung oder Verpachtung von Produkten und 
der Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft die Tätigkeitsbereiche 
und geografisch bestimmten Märkte untereinander erheblich unterscheiden; 
 
5. (weggefallen) 
 
6. (weggefallen) 
 
7. die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten 
Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen; 
 
8. bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens (§ 275 Abs. 3) 
a) der Materialaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 275 Abs. 2 Nr. 5, 
b) der Personalaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 275 Abs. 2 Nr. 6; 
 
9. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats 
oder einer ähnlichen Einrichtung jeweils für jede Personengruppe 
a) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen, 
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art). In die Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, 
die nicht ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt oder zur 
Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden. Außer den Bezügen für das 
Geschäftsjahr sind die weiteren Bezüge anzugeben, die im Geschäftsjahr gewährt, 
bisher aber in keinem Jahresabschluss angegeben worden sind. Bezugsrechte und 
sonstige aktienbasierte Vergütungen sind mit ihrer Anzahl und dem beizulegenden 
Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung anzugeben; spätere Wertveränderungen, 
die auf einer Änderung der Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu 
berücksichtigen. Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft sind zusätzlich unter 
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Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung, gesondert anzugeben. Dies gilt auch für: 

aa) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall einer vorzeitigen 
Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind; 

bb) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall der regulären 
Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert, sowie 
den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs hierfür aufgewandten 
oder zurückgestellten Betrag; 

cc) während des Geschäftsjahrs vereinbarte Änderungen dieser Zusagen; 

dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied, das seine Tätigkeit im 
Laufe des Geschäftsjahrs beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt 
und im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind. 

Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmitglied von einem Dritten im 
Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im 
Geschäftsjahr gewährt worden sind, sind ebenfalls anzugeben. Enthält der 
Jahresabschluss weitergehende Angaben zu bestimmten Bezügen, sind auch 
diese zusätzlich einzeln anzugeben; 

b) die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und 
Leistungen verwandter Art) der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und 
ihrer Hinterbliebenen. Buchstabe a Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 
Ferner ist der Betrag der für diese Personengruppe gebildeten Rückstellungen für 
laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen und der Betrag der für diese 
Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen anzugeben; 
c) die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der Zinssätze, der 
wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr 
zurückgezahlten oder erlassenen Beträge sowie die zugunsten dieser Personen 
eingegangenen Haftungsverhältnisse; 
 
10. alle Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und eines Aufsichtsrats, auch wenn 
sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und 
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, einschließlich des ausgeübten 
Berufs und bei börsennotierten Gesellschaften auch der Mitgliedschaft in 
Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des 
Aktiengesetzes. Der Vorsitzende eines Aufsichtsrats, seine Stellvertreter und ein 
etwaiger Vorsitzender des Geschäftsführungsorgans sind als solche zu bezeichnen; 
 
11. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das 
Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für 
das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 
271 Absatz 1 handelt oder ein solcher Anteil von einer Person für Rechnung der 
Kapitalgesellschaft gehalten wird; 
 
11a. Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender 
Gesellschafter die Kapitalgesellschaft ist; 
 
11b. von börsennotierten Kapitalgesellschaften sind alle Beteiligungen an großen 
Kapitalgesellschaften anzugeben, die 5 Prozent der Stimmrechte überschreiten; 
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12. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten "sonstige Rückstellungen" 
nicht gesondert ausgewiesen werden, sind zu erläutern, wenn sie einen nicht 
unerheblichen Umfang haben; 
 
13. jeweils eine Erläuterung des Zeitraums, über den ein entgeltlich erworbener 
Geschäfts- oder Firmenwert abgeschrieben wird; 
 
14. Name und Sitz des Mutterunternehmens der Kapitalgesellschaft, das den 
Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie der Ort, 
wo der von diesem Mutterunternehmen aufgestellte Konzernabschluss erhältlich ist; 
 
14a. Name und Sitz des Mutterunternehmens der Kapitalgesellschaft, das den 
Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie der Ort, 
wo der von diesem Mutterunternehmen aufgestellte Konzernabschluss erhältlich ist; 
 
15. soweit es sich um den Anhang des Jahresabschlusses einer 
Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Abs. 1 handelt, Name und Sitz 
der Gesellschaften, die persönlich haftende Gesellschafter sind, sowie deren 
gezeichnetes Kapital; 
 
15a. das Bestehen von Genussscheinen, Genussrechten, 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheinen, Optionen, Besserungsscheinen 
oder vergleichbaren Wertpapieren oder Rechten, unter Angabe der Anzahl und der 
Rechte, die sie verbriefen; 
 
16. dass die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung abgegeben 
und wo sie öffentlich zugänglich gemacht worden ist; 
 
17. das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar, 
aufgeschlüsselt in das Honorar für 

a) die Abschlussprüfungsleistungen, 

b) andere Bestätigungsleistungen, 

c) Steuerberatungsleistungen, 

d) sonstige Leistungen, 

soweit die Angaben nicht in einem das Unternehmen einbeziehenden 
Konzernabschluss enthalten sind; 

 
18. für zu den Finanzanlagen (§ 266 Abs. 2 A. III.) gehörende Finanzinstrumente, die 
über ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, da eine außerplanmäßige 
Abschreibung nach § 253 Absatz 3 Satz 6 unterblieben ist, 

a) der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der einzelnen 
Vermögensgegenstände oder angemessener Gruppierungen sowie 

b) die Gründe für das Unterlassen der Abschreibung einschließlich der 
Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung voraussichtlich 
nicht von Dauer ist; 

 
19. für jede Kategorie nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierter derivativer 
Finanzinstrumente 
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a) deren Art und Umfang, 

b) deren beizulegender Zeitwert, soweit er sich nach § 255 Abs. 4 verlässlich 
ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode, 

c) deren Buchwert und der Bilanzposten, in welchem der Buchwert, soweit 
vorhanden, erfasst ist, sowie 

d) die Gründe dafür, warum der beizulegende Zeitwert nicht bestimmt werden 
kann; 

 
20. für gemäß § 340e Abs. 3 Satz 1 mit dem beizulegenden Zeitwert bewertete 
Finanzinstrumente 

a) die grundlegenden Annahmen, die der Bestimmung des beizulegenden 
Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zugrunde 
gelegt wurden, sowie 

b) Umfang und Art jeder Kategorie derivativer Finanzinstrumente 
einschließlich der wesentlichen Bedingungen, welche die Höhe, den Zeitpunkt 
und die Sicherheit künftiger Zahlungsströme beeinflussen können; 

 
21. zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommenen 
Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen, einschließlich Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte 
sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind; 
ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen mittel- oder unmittelbar in 100-
prozentigem Anteilsbesitz stehenden in einen Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen; Angaben über Geschäfte können nach Geschäftsarten 
zusammengefasst werden, sofern die getrennte Angabe für die Beurteilung der 
Auswirkungen auf die Finanzlage nicht notwendig ist; 
 
22. im Fall der Aktivierung nach § 248 Abs. 2 der Gesamtbetrag der Forschungs- und 
Entwicklungskosten des Geschäftsjahrs sowie der davon auf die selbst geschaffenen 
immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfallende Betrag; 
 
23. bei Anwendung des § 254, 

a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, 
schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete 
Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von 
Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit 
Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken, 

b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für 
welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder 
Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der 
Methode der Ermittlung, 

c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten 
Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, 

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden; 

 
24. zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen das 
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angewandte versicherungsmathematische Berechnungsverfahren sowie die 
grundlegenden Annahmen der Berechnung, wie Zinssatz, erwartete Lohn- und 
Gehaltssteigerungen und zugrunde gelegte Sterbetafeln; 
 
25. im Fall der Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden nach § 246 
Abs. 2 Satz 2 die Anschaffungskosten und der beizulegende Zeitwert der 
verrechneten Vermögensgegenstände, der Erfüllungsbetrag der verrechneten 
Schulden sowie die verrechneten Aufwendungen und Erträge; Nummer 20 
Buchstabe a ist entsprechend anzuwenden; 
 
26. zu Anteilen an Sondervermögen im Sinn des § 1 Absatz 10 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs oder Anlageaktien an Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital im Sinn der §§ 108 bis 123 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
oder vergleichbaren EU-Investmentvermögen oder vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen von mehr als dem zehnten Teil, aufgegliedert nach 
Anlagezielen, deren Wert im Sinn der §§ 168, 278 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
oder des § 36 des Investmentgesetzes in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden 
Fassung oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften über die Ermittlung des 
Marktwertes, die Differenz zum Buchwert und die für das Geschäftsjahr erfolgte 
Ausschüttung sowie Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe; 
darüber hinaus die Gründe dafür, dass eine Abschreibung gemäß § 253 Absatz 3 
Satz 6 unterblieben ist, einschließlich der Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass 
die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist; Nummer 18 ist insoweit nicht 
anzuwenden; 
 
27. für nach § 268 Abs. 7 Halbsatz 1 im Anhang ausgewiesene Verbindlichkeiten und 
Haftungsverhältnisse die Gründe der Einschätzung des Risikos der 
Inanspruchnahme; 
 
28. der Gesamtbetrag der Beträge im Sinn des § 268 Abs. 8, aufgegliedert in 
Beträge aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Beträge aus der Aktivierung latenter 
Steuern und aus der Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden 
Zeitwert; 
 
29. auf welchen Differenzen oder steuerlichen Verlustvorträgen die latenten Steuern 
beruhen und mit welchen Steuersätzen die Bewertung erfolgt ist; 
 
30. wenn latente Steuerschulden in der Bilanz angesetzt werden, die latenten 
Steuersalden am Ende des Geschäftsjahrs und die im Laufe des Geschäftsjahrs 
erfolgten Änderungen dieser Salden; 
 
31. jeweils der Betrag und die Art der einzelnen Erträge und Aufwendungen von 
außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung, soweit die 
Beträge nicht von untergeordneter Bedeutung sind; 
 
32. eine Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres 
Betrags und ihrer Art, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind, soweit die 
Beträge nicht von untergeordneter Bedeutung sind; 
 
33. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs 
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eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz 
berücksichtigt sind, unter Angabe ihrer Art und ihrer finanziellen Auswirkungen; 
 
34. der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses oder der Beschluss über 
seine Verwendung. 
 
Fußnote 
(+++ § 285: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 1 HGBEG +++) 
 
 
§ 286 Unterlassen von Angaben 
 
(1) Die Berichterstattung hat insoweit zu unterbleiben, als es für das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder erforderlich ist. 
 
(2) Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach § 285 Nr. 4 kann unterbleiben, soweit 
die Aufgliederung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 
Kapitalgesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen; die Anwendung der 
Ausnahmeregelung ist im Anhang anzugeben. 
 
(3) Die Angaben nach § 285 Nr. 11 und 11b können unterbleiben, soweit sie 

1. für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kapitalgesellschaft nach § 264 Abs. 2 von untergeordneter Bedeutung sind 
oder 

2. nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet sind, der 
Kapitalgesellschaft oder dem anderen Unternehmen einen erheblichen 
Nachteil zuzufügen. 

Die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses kann unterbleiben, wenn 
das Unternehmen, über das zu berichten ist, seinen Jahresabschluß nicht 
offenzulegen hat und die berichtende Kapitalgesellschaft keinen beherrschenden 
Einfluss auf das betreffende Unternehmen ausüben kann. Satz 1 Nr. 2 ist nicht 
anzuwenden, wenn die Kapitalgesellschaft oder eines ihrer Tochterunternehmen (§ 
290 Abs. 1 und 2) am Abschlussstichtag kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d 
ist. Im Übrigen ist die Anwendung der Ausnahmeregelung nach Satz 1 Nr. 2 im 
Anhang anzugeben. 
 
(4) Bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, können 
die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b verlangten Angaben über die Gesamtbezüge 
der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die 
Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen. 
 
(5) Die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 verlangten Angaben unterbleiben, 
wenn die Hauptversammlung dies beschlossen hat. Ein Beschluss, der höchstens für 
fünf Jahre gefasst werden kann, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. § 136 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes gilt für einen Aktionär, dessen Bezüge als Vorstandsmitglied von der 
Beschlussfassung betroffen sind, entsprechend. 
 
Fußnote 
(+++ § 286: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 1 HGBEG +++) 
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§ 289 Inhalt des Lageberichts 
 
(1) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so darzustellen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine 
ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der 
Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen und unter 
Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu 
erläutern. Ferner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zugrunde 
liegende Annahmen sind anzugeben. Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 3 haben zu versichern, dass 
nach bestem Wissen im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die 
wesentlichen Chancen und Risiken im Sinne des Satzes 4 beschrieben sind. 
 
(2) Im Lagebericht ist auch einzugehen auf: 
1. 
a) die Risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft einschließlich ihrer 
Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Transaktionen, die im Rahmen 
der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst werden, sowie 
b) die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie die Risiken aus 
Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, 
jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft 
und sofern dies für die Beurteilung der Lage oder der voraussichtlichen Entwicklung 
von Belang ist; 
2. den Bereich Forschung und Entwicklung; 
3. bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft; 
4. die Grundzüge des Vergütungssystems der Gesellschaft für die in § 285 Nr. 9 
genannten Gesamtbezüge, soweit es sich um eine börsennotierte Aktiengesellschaft 
handelt. Werden dabei auch Angaben entsprechend § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 
bis 8 gemacht, können diese im Anhang unterbleiben. 
Sind im Anhang Angaben nach § 160 Absatz 1 Nummer 2 des Aktiengesetzes zu 
machen, ist im Lagebericht darauf zu verweisen. 
 
(3) Bei einer großen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 1 Satz 3 
entsprechend für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, wie Informationen über 
Umwelt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie für das Verständnis des 
Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind. 
 
(4) Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, die einen 
organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in 
Anspruch nehmen, haben im Lagebericht anzugeben: 
1. die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals; bei verschiedenen 
Aktiengattungen sind für jede Gattung die damit verbundenen Rechte und Pflichten 
und der Anteil am Gesellschaftskapital anzugeben, soweit die Angaben nicht im 
Anhang zu machen sind; 
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2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 
auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben können, 
soweit sie dem Vorstand der Gesellschaft bekannt sind; 
3. direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der 
Stimmrechte überschreiten, soweit die Angaben nicht im Anhang zu machen sind; 
4. die Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen; die 
Sonderrechte sind zu beschreiben; 
5. die Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und 
ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben; 
6. die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung 
und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Satzung; 
7. die Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien 
auszugeben oder zurückzukaufen; 
8. wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus 
folgenden Wirkungen; die Angabe kann unterbleiben, soweit sie geeignet ist, der 
Gesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen; die Angabepflicht nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt; 
9. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern 
getroffen sind, soweit die Angaben nicht im Anhang zu machen sind. 
 
Sind Angaben nach Satz 1 im Anhang zu machen, ist im Lagebericht darauf zu 
verweisen. 
 
(5) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d haben im Lagebericht die wesentlichen 
Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf 
den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben. 
 
Fußnote 
(+++ § 289: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 1 HGBEG +++) 
 
 
§ 317 Gegenstand und Umfang der Prüfung 
 
(1) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu 
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags oder der Satzung beachtet worden sind. Die Prüfung ist so 
anzulegen, daß Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die in Satz 2 aufgeführten 
Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich nach § 264 Abs. 2 ergebenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich 
auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. 
 
(2) Der Lagebericht und der Konzernlagebericht sind darauf zu prüfen, ob der 
Lagebericht mit dem Jahresabschluß, gegebenenfalls auch mit dem Einzelabschluss 
nach § 325 Abs. 2a, und der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluß sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des Abschlußprüfers in Einklang 
stehen und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Unternehmens und der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Konzerns vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken 
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der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts 
und des Konzernlageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen 
Vorschriften zur Aufstellung des Lage- oder Konzernlageberichts beachtet worden 
sind. Die Angaben nach § 289a Absatz 2 und § 315 Absatz 5 sind nicht in die 
Prüfung einzubeziehen; insoweit ist im Rahmen der Prüfung lediglich festzustellen, 
ob diese Angaben gemacht wurden. 
 
(3) Der Abschlußprüfer des Konzernabschlusses hat auch die im Konzernabschluß 
zusammengefaßten Jahresabschlüsse, insbesondere die konsolidierungsbedingten 
Anpassungen, in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 zu prüfen. Sind diese 
Jahresabschlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, hat der 
Konzernabschlussprüfer dessen Arbeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 
 
(4) Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist außerdem im Rahmen der 
Prüfung zu beurteilen, ob der Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
obliegenden Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und ob das danach 
einzurichtende Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann. 
 
(5) Bei der Durchführung einer Prüfung hat der Abschlussprüfer die internationalen 
Prüfungsstandards anzuwenden, die von der Europäischen Kommission in dem 
Verfahren nach Artikel 26 Abs. 1 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 157 S. 87) angenommen worden sind. 
 
(6) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zusätzlich zu 
den bei der Durchführung der Abschlussprüfung nach Absatz 5 anzuwendenden 
internationalen Prüfungsstandards weitere Abschlussprüfungsanforderungen oder 
die Nichtanwendung von Teilen der internationalen Prüfungsstandards 
vorzuschreiben, wenn dies durch den Umfang der Abschlussprüfung bedingt ist und 
den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Prüfungszielen dient. 
 
Fußnote 
(+++ § 317: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 1 HGBEG +++) 
 
 
§ 319 Auswahl der Abschlussprüfer und Ausschlussgründe 
 
(1) Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sein. Abschlussprüfer von Jahresabschlüssen und Lageberichten mittelgroßer 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (§ 267 Abs. 2) oder von mittelgroßen 
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 können auch vereidigte 
Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften sein. Die Abschlussprüfer nach den 
Sätzen 1 und 2 müssen über eine wirksame Bescheinigung über die Teilnahme an 
der Qualitätskontrolle nach § 57a der Wirtschaftsprüferordnung verfügen, es sei 
denn, die Wirtschaftsprüferkammer hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt. 
 
(2) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist als Abschlussprüfer 



60	
	

ausgeschlossen, wenn Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, 
finanzieller oder persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis der 
Befangenheit besteht. 
 
(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist insbesondere von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er oder eine Person, mit der er seinen 
Beruf gemeinsam ausübt, 

1. Anteile oder andere nicht nur unwesentliche finanzielle Interessen an der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft oder eine Beteiligung an einem Unternehmen 
besitzt, das mit der zu prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von 
dieser mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt; 

2. gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft oder eines Unternehmens ist, das mit der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser mehr als 
zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt; 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder für die zu 
prüfende Kapitalgesellschaft in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur 
Erteilung des Bestätigungsvermerks 

a) bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 

b) bei der Durchführung der internen Revision in verantwortlicher Position 
mitgewirkt hat, 

c) Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen erbracht hat oder 

d) eigenständige versicherungsmathematische oder Bewertungsleistungen 
erbracht hat, die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss nicht nur 
unwesentlich auswirken, 

sofern diese Tätigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung sind; dies 
gilt auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von einem Unternehmen für die 
zu prüfende Kapitalgesellschaft ausgeübt wird, bei dem der 
Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer gesetzlicher Vertreter, 
Arbeitnehmer, Mitglied des Aufsichtsrats oder Gesellschafter, der mehr 
als zwanzig vom Hundert der den Gesellschaftern zustehenden 
Stimmrechte besitzt, ist; 

4. bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die nach den Nummern 1 bis 3 nicht 
Abschlussprüfer sein darf; 

5. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als dreißig vom Hundert der 
Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden 
Kapitalgesellschaft und von Unternehmen, an denen die zu prüfende 
Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist; zur 
Vermeidung von Härtefällen kann die Wirtschaftsprüferkammer befristete 
Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der Lebenspartner einen 
Ausschlussgrund nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt. 

 
(4) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sind von der 
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Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn sie selbst, einer ihrer gesetzlichen 
Vertreter, ein Gesellschafter, der mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzt, ein verbundenes Unternehmen, 
ein bei der Prüfung in verantwortlicher Position beschäftigter Gesellschafter oder 
eine andere von ihr beschäftigte Person, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen 
kann, nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. Satz 1 gilt auch, wenn ein 
Mitglied des Aufsichtsrats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 ausgeschlossen ist oder wenn 
mehrere Gesellschafter, die zusammen mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzen, jeweils einzeln oder zusammen 
nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. 
 
(5) Absatz 1 Satz 3 sowie die Absätze 2 bis 4 sind auf den Abschlussprüfer des 
Konzernabschlusses entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 319a Besondere Ausschlussgründe bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse 
 
(1) Ein Wirtschaftsprüfer ist über die in § 319 Abs. 2 und 3 genannten Gründe hinaus 
auch dann von der Abschlussprüfung eines Unternehmens, das kapitalmarktorientiert 
im Sinn des § 264d ist, ausgeschlossen, wenn er 

1. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als fünfzehn vom Hundert der 
Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden 
Kapitalgesellschaft oder von Unternehmen, an denen die zu prüfende 
Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist, 

2. in dem zu prüfenden Geschäftsjahr über die Prüfungstätigkeit hinaus Rechts- 
oder Steuerberatungsleistungen erbracht hat, die über das Aufzeigen von 
Gestaltungsalternativen hinausgehen und die sich auf die Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in dem zu prüfenden Jahresabschluss 
unmittelbar und nicht nur unwesentlich auswirken, 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus in dem zu prüfenden Geschäftsjahr an der 
Entwicklung, Einrichtung und Einführung von 
Rechnungslegungsinformationssystemen mitgewirkt hat, sofern diese Tätigkeit 
nicht von untergeordneter Bedeutung ist, oder 

4. für die Abschlussprüfung bei dem Unternehmen bereits in sieben oder mehr 
Fällen verantwortlich war; dies gilt nicht, wenn seit seiner letzten Beteiligung 
an der Prüfung des Jahresabschlusses zwei oder mehr Jahre vergangen sind. 

§ 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 letzter Teilsatz, Satz 2 und Abs. 4 gilt für die in Satz 
1 genannten Ausschlussgründe entsprechend. Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt auch, 
wenn Personen, mit denen der Wirtschaftsprüfer seinen Beruf gemeinsam 
ausübt, die dort genannten Ausschlussgründe erfüllen. Satz 1 Nr. 4 findet auf 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Maßgabe Anwendung, dass sie 
nicht Abschlussprüfer sein darf, wenn sie bei der Abschlussprüfung des 
Unternehmens einen Wirtschaftsprüfer beschäftigt, der als verantwortlicher 
Prüfungspartner nach Satz 1 Nr. 4 nicht Abschlussprüfer sein darf. 
Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer den Bestätigungsvermerk nach § 
322 unterzeichnet oder als Wirtschaftsprüfer von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für die Durchführung einer 
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Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist. 

 
(2) Absatz 1 ist auf den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entsprechend 
anzuwenden. Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf Konzernebene auch, wer 
als Wirtschaftsprüfer auf der Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für die 
Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt 
worden ist. 
 
 
§ 321 Prüfungsbericht 
 
(1) Der Abschlußprüfer hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich und mit der gebotenen Klarheit zu berichten. In dem Bericht ist 
vorweg zu der Beurteilung der Lage des Unternehmens oder Konzerns durch die 
gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen, wobei insbesondere auf die Beurteilung 
des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Unternehmens unter 
Berücksichtigung des Lageberichts und bei der Prüfung des Konzernabschlusses 
von Mutterunternehmen auch des Konzerns unter Berücksichtigung des 
Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit die geprüften Unterlagen und der 
Lagebericht oder der Konzernlagebericht eine solche Beurteilung erlauben. 
Außerdem hat der Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte 
Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu 
berichten, die den Bestand des geprüften Unternehmens oder des Konzerns 
gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die 
schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen 
Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung erkennen lassen. 
 
(2) Im Hauptteil des Prüfungsberichts ist festzustellen, ob die Buchführung und die 
weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss, der Lagebericht, der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung 
entsprechen. In diesem Rahmen ist auch über Beanstandungen zu berichten, die 
nicht zur Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks geführt haben, 
soweit dies für die Überwachung der Geschäftsführung und des geprüften 
Unternehmens von Bedeutung ist. Es ist auch darauf einzugehen, ob der Abschluss 
insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder 
sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermittelt. Dazu ist auch auf wesentliche 
Bewertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in 
den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie 
sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage haben. Hierzu sind die Posten des Jahres- und des 
Konzernabschlusses aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit diese 
Angaben nicht im Anhang enthalten sind. Es ist darzustellen, ob die gesetzlichen 
Vertreter die verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht haben. 
 
(3) In einem besonderen Abschnitt des Prüfungsberichts sind Gegenstand, Art und 
Umfang der Prüfung zu erläutern. Dabei ist auch auf die angewandten 
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Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze einzugehen. 
 
(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben 
worden, so ist deren Ergebnis in einem besonderen Teil des Prüfungsberichts 
darzustellen. Es ist darauf einzugehen, ob Maßnahmen erforderlich sind, um das 
interne Überwachungssystem zu verbessern. 
 
(4a) Der Abschlussprüfer hat im Prüfungsbericht seine Unabhängigkeit zu 
bestätigen. 
 
(5) Der Abschlußprüfer hat den Bericht zu unterzeichnen und den gesetzlichen 
Vertretern vorzulegen. Hat der Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, so ist der Bericht ihm 
vorzulegen; dem Vorstand ist vor Zuleitung Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 
 
§ 322 Bestätigungsvermerk 
 
(1) Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk 
zum Jahresabschluss oder zum Konzernabschluss zusammenzufassen. Der 
Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben 
und dabei die angewandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze 
anzugeben; er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten. In 
einem einleitenden Abschnitt haben zumindest die Beschreibung des Gegenstands 
der Prüfung und die Angabe zu den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen zu 
erfolgen. 
 
(2) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob 

1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

3. der Bestätigungsvermerk aufgrund von Einwendungen versagt oder 

4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Abschlussprüfer 
nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. 

Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemein verständlich und 
problemorientiert unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, dass die 
gesetzlichen Vertreter den Abschluss zu verantworten haben. Auf Risiken, die den 
Fortbestand des Unternehmens oder eines Konzernunternehmens gefährden, ist 
gesondert einzugehen. Auf Risiken, die den Fortbestand eines Tochterunternehmens 
gefährden, braucht im Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss des 
Mutterunternehmens nicht eingegangen zu werden, wenn das Tochterunternehmen 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter 
Bedeutung ist. 
 
(3) In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) hat der 
Abschlussprüfer zu erklären, dass die von ihm nach § 317 durchgeführte Prüfung zu 
keinen Einwendungen geführt hat und dass der von den gesetzlichen Vertretern der 
Gesellschaft aufgestellte Jahres- oder Konzernabschluss aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse des Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung 
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den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher 
Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens oder des Konzerns 
vermittelt. Der Abschlussprüfer kann zusätzlich einen Hinweis auf Umstände 
aufnehmen, auf die er in besonderer Weise aufmerksam macht, ohne den 
Bestätigungsvermerk einzuschränken. 
 
(4) Sind Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung 
nach Absatz 3 Satz 1 einzuschränken (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) oder zu versagen 
(Absatz 2 Satz 1 Nr. 3). Die Versagung ist in den Vermerk, der nicht mehr als 
Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die Einschränkung oder 
Versagung ist zu begründen. Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur 
erteilt werden, wenn der geprüfte Abschluss unter Beachtung der vom 
Abschlussprüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 
 
(5) Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Abschlussprüfer 
nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des 
Sachverhalts nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben (Absatz 2 Satz 1 Nr. 
4). Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(6) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob 
der Lagebericht oder der Konzernlagebericht nach dem Urteil des Abschlussprüfers 
mit dem Jahresabschluss und gegebenenfalls mit dem Einzelabschluss nach § 325 
Abs. 2a oder mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, die gesetzlichen 
Vorschriften zur Aufstellung des Lage- oder Konzernlageberichts beachtet worden 
sind und der Lage- oder Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Unternehmens oder des Konzerns vermittelt. Dabei ist auch darauf 
einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dargestellt sind. 
 
(7) Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über seine 
Versagung unter Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen. Der 
Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist auch in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen. Ist der Abschlussprüfer eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, so hat die Unterzeichnung zumindest durch den 
Wirtschaftsprüfer zu erfolgen, welcher die Abschlussprüfung für die 
Prüfungsgesellschaft durchgeführt hat. Satz 3 ist auf Buchprüfungsgesellschaften 
entsprechend anzuwenden. 
 
Fußnote 
(+++ § 322: Zur Anwendung vgl. Art. 75 Abs. 1 HGBEG +++) 
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Insolvenzordnung (InsO) 
 
§ 13 Eröffnungsantrag 
 
(1) Das Insolvenzverfahren wird nur auf schriftlichen Antrag eröffnet. 
Antragsberechtigt sind die Gläubiger und der Schuldner. Dem Antrag des Schuldners 
ist ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen. Wenn der 
Schuldner einen Geschäftsbetrieb hat, der nicht eingestellt ist, sollen in dem 
Verzeichnis besonders kenntlich gemacht werden 

1. die höchsten Forderungen, 

2. die höchsten gesicherten Forderungen, 

3. die Forderungen der Finanzverwaltung, 

4. die Forderungen der Sozialversicherungsträger sowie 

5. die Forderungen aus betrieblicher Altersversorgung. 

Der Schuldner hat in diesem Fall auch Angaben zur Bilanzsumme, zu den 
Umsatzerlösen und zur durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer des 
vorangegangenen Geschäftsjahres zu machen. Die Angaben nach Satz 4 sind 
verpflichtend, wenn 

1. der Schuldner Eigenverwaltung beantragt, 

2. der Schuldner die Merkmale des § 22a Absatz 1 erfüllt oder 

3. die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses beantragt wurde. 

Dem Verzeichnis nach Satz 3 und den Angaben nach den Sätzen 4 und 5 ist die 
Erklärung beizufügen, dass die enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind. 
 
(2) Der Antrag kann zurückgenommen werden, bis das Insolvenzverfahren eröffnet 
oder der Antrag rechtskräftig abgewiesen ist. 
 
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für die Antragstellung 
durch den Schuldner ein Formular einzuführen. Soweit nach Satz 1 ein Formular 
eingeführt ist, muss der Schuldner dieses benutzen. Für Verfahren, die von den 
Gerichten maschinell bearbeitet, und für solche, die nicht maschinell bearbeitet 
werden, können unterschiedliche Formulare eingeführt werden. 
 
 
§ 17 Zahlungsunfähigkeit 
 
(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. 
 
(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, 
wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. 
 
 
§ 18 Drohende Zahlungsunfähigkeit 
 
(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die 
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drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund. 
 
(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in 
der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu 
erfüllen. 
 
(3) Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, 
allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen Abwicklern gestellt, so ist 
Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur Vertretung der 
juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind. 
 
 
§ 19 Überschuldung 
 
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund. 
 
(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens 
ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr 
von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen 
Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger 
und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den 
Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen. 
 
(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich haftender 
Gesellschafter eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere 
Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist. 
 
Fußnote 
§ 19 Abs. 2: Gilt infolge Aufhebung des Art. 6 Abs. 3 G v. 17.10.2008 I 1982 (FMStG) 
durch Art. 18 G v. 5.12.2012 I 2418 mWv 12.12.2012 über den 1.1.2014 hinaus 
wieder in der am 1.11.2008 geltenden Fassung 
 
 
§ 56 Bestellung des Insolvenzverwalters 
 
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jeweiligen Einzelfall geeignete, 
insbesondere geschäftskundige und von den Gläubigern und dem Schuldner 
unabhängige natürliche Person zu bestellen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen auszuwählen ist. Die Bereitschaft zur 
Übernahme von Insolvenzverwaltungen kann auf bestimmte Verfahren beschränkt 
werden. Die erforderliche Unabhängigkeit wird nicht schon dadurch ausgeschlossen, 
dass die Person 

1.  vom Schuldner oder von einem Gläubiger vorgeschlagen worden ist oder 

2.  den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in allgemeiner Form über den 
Ablauf eines Insolvenzverfahrens und dessen Folgen beraten hat. 
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(2) Der Verwalter erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Bei Beendigung seines 
Amtes hat er die Urkunde dem Insolvenzgericht zurückzugeben. 
 
 
§ 56a Gläubigerbeteiligung bei der Verwalterbestellung 
 
(1) Vor der Bestellung des Verwalters ist dem vorläufigen Gläubigerausschuss 
Gelegenheit zu geben, sich zu den Anforderungen, die an den Verwalter zu stellen 
sind, und zur Person des Verwalters zu äußern, soweit dies nicht offensichtlich zu 
einer nachteiligen Veränderung der Vermögenslage des Schuldners führt. 
 
(2) Das Gericht darf von einem einstimmigen Vorschlag des vorläufigen 
Gläubigerausschusses zur Person des Verwalters nur abweichen, wenn die 
vorgeschlagene Person für die Übernahme des Amtes nicht geeignet ist. Das Gericht 
hat bei der Auswahl des Verwalters die vom vorläufigen Gläubigerausschuss 
beschlossenen Anforderungen an die Person des Verwalters zugrunde zu legen. 
 
(3) Hat das Gericht mit Rücksicht auf eine nachteilige Veränderung der 
Vermögenslage des Schuldners von einer Anhörung nach Absatz 1 abgesehen, so 
kann der vorläufige Gläubigerausschuss in seiner ersten Sitzung einstimmig eine 
andere Person als die bestellte zum Insolvenzverwalter wählen. 
 
 
§ 57 Wahl eines anderen Insolvenzverwalters 
 
In der ersten Gläubigerversammlung, die auf die Bestellung des Insolvenzverwalters 
folgt, können die Gläubiger an dessen Stelle eine andere Person wählen. Die andere 
Person ist gewählt, wenn neben der in § 76 Abs. 2 genannten Mehrheit auch die 
Mehrheit der abstimmenden Gläubiger für sie gestimmt hat. Das Gericht kann die 
Bestellung des Gewählten nur versagen, wenn dieser für die Übernahme des Amtes 
nicht geeignet ist. Gegen die Versagung steht jedem Insolvenzgläubiger die sofortige 
Beschwerde zu. 
 
 
§ 58 Aufsicht des Insolvenzgerichts 
 
(1) Der Insolvenzverwalter steht unter der Aufsicht des Insolvenzgerichts. Das 
Gericht kann jederzeit einzelne Auskünfte oder einen Bericht über den Sachstand 
und die Geschäftsführung von ihm verlangen. 
 
(2) Erfüllt der Verwalter seine Pflichten nicht, so kann das Gericht nach vorheriger 
Androhung Zwangsgeld gegen ihn festsetzen. Das einzelne Zwangsgeld darf den 
Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro nicht übersteigen. Gegen den Beschluß 
steht dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu. 
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Durchsetzung der Herausgabepflichten eines 
entlassenen Verwalters. 
 
 
 



68	
	

§ 59 Entlassung des Insolvenzverwalters 
 
(1) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwalter aus wichtigem Grund aus dem 
Amt entlassen. Die Entlassung kann von Amts wegen oder auf Antrag des 
Verwalters, des Gläubigerausschusses oder der Gläubigerversammlung erfolgen. 
Vor der Entscheidung des Gerichts ist der Verwalter zu hören. 
 
(2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu. Gegen 
die Ablehnung des Antrags steht dem Verwalter, dem Gläubigerausschuß oder, 
wenn die Gläubigerversammlung den Antrag gestellt hat, jedem Insolvenzgläubiger 
die sofortige Beschwerde zu. 
 
 
§ 60 Haftung des Insolvenzverwalters 
 
(1) Der Insolvenzverwalter ist allen Beteiligten zum Schadenersatz verpflichtet, wenn 
er schuldhaft die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem Gesetz obliegen. Er hat für 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Insolvenzverwalters einzustehen. 
 
(2) Soweit er zur Erfüllung der ihm als Verwalter obliegenden Pflichten Angestellte 
des Schuldners im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit einsetzen muß und diese 
Angestellten nicht offensichtlich ungeeignet sind, hat der Verwalter ein Verschulden 
dieser Personen nicht gemäß § 278 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu vertreten, 
sondern ist nur für deren Überwachung und für Entscheidungen von besonderer 
Bedeutung verantwortlich. 
 
 
§ 63 Vergütung des Insolvenzverwalters 
 
(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf Vergütung für seine Geschäftsführung 
und auf Erstattung angemessener Auslagen. Der Regelsatz der Vergütung wird nach 
dem Wert der Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung des Insolvenzverfahrens 
berechnet. Dem Umfang und der Schwierigkeit der Geschäftsführung des Verwalters 
wird durch Abweichungen vom Regelsatz Rechnung getragen. 
 
(2) Sind die Kosten des Verfahrens nach § 4a gestundet, steht dem 
Insolvenzverwalter für seine Vergütung und seine Auslagen ein Anspruch gegen die 
Staatskasse zu, soweit die Insolvenzmasse dafür nicht ausreicht. 
 
(3) Die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwalters wird gesondert vergütet. Er 
erhält in der Regel 25 Prozent der Vergütung des Insolvenzverwalters bezogen auf 
das Vermögen, auf das sich seine Tätigkeit während des Eröffnungsverfahrens 
erstreckt. Maßgebend für die Wertermittlung ist der Zeitpunkt der Beendigung der 
vorläufigen Verwaltung oder der Zeitpunkt, ab dem der Gegenstand nicht mehr der 
vorläufigen Verwaltung unterliegt. Beträgt die Differenz des tatsächlichen Werts der 
Berechnungsgrundlage der Vergütung zu dem der Vergütung zugrunde gelegten 
Wert mehr als 20 Prozent, so kann das Gericht den Beschluss über die Vergütung 
des vorläufigen Insolvenzverwalters bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die 
Vergütung des Insolvenzverwalters ändern. 
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§ 80 Übergang des Verwaltungs- und Verfügungsrechts 
 
(1) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das Recht des Schuldners, 
das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu 
verfügen, auf den Insolvenzverwalter über. 
 
(2) Ein gegen den Schuldner bestehendes Veräußerungsverbot, das nur den Schutz 
bestimmter Personen bezweckt (§§ 135, 136 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), hat im 
Verfahren keine Wirkung. Die Vorschriften über die Wirkungen einer Pfändung oder 
einer Beschlagnahme im Wege der Zwangsvollstreckung bleiben unberührt. 
 
 
§ 218 Vorlage des Insolvenzplans 
 
(1) Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insolvenzgericht sind der 
Insolvenzverwalter und der Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den Schuldner 
kann mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein 
Plan, der erst nach dem Schlußtermin beim Gericht eingeht, wird nicht berücksichtigt. 
 
(2) Hat die Gläubigerversammlung den Verwalter beauftragt, einen Insolvenzplan 
auszuarbeiten, so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem 
Gericht vorzulegen. 
 
(3) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der 
Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt ist, der Betriebsrat, der 
Sprecherausschuß der leitenden Angestellten und der Schuldner beratend mit. 
 
 
§ 220 Darstellender Teil 
 
(1) Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird beschrieben, welche Maßnahmen 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffen worden sind oder noch 
getroffen werden sollen, um die Grundlagen für die geplante Gestaltung der Rechte 
der Beteiligten zu schaffen. 
 
(2) Der darstellende Teil soll alle sonstigen Angaben zu den Grundlagen und den 
Auswirkungen des Plans enthalten, die für die Entscheidung der Beteiligten über die 
Zustimmung zum Plan und für dessen gerichtliche Bestätigung erheblich sind. 
 
 
§ 221 Gestaltender Teil 
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird festgelegt, wie die Rechtsstellung der 
Beteiligten durch den Plan geändert werden soll. Der Insolvenzverwalter kann durch 
den Plan bevollmächtigt werden, die zur Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen und offensichtliche Fehler des Plans zu berichtigen. 
 
 
§ 222 Bildung von Gruppen 
 
(1) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten im Insolvenzplan sind Gruppen zu 
bilden, soweit Beteiligte mit unterschiedlicher Rechtsstellung betroffen sind. Es ist zu 
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unterscheiden zwischen 
1.  den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn durch den Plan in deren 

Rechte eingegriffen wird; 

2.  den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern; 

3.  den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgläubiger, soweit 
deren Forderungen nicht nach § 225 als erlassen gelten sollen; 

4.  den am Schuldner beteiligten Personen, wenn deren Anteils- oder 
Mitgliedschaftsrechte in den Plan einbezogen werden. 

 
(2) Aus den Beteiligten mit gleicher Rechtsstellung können Gruppen gebildet werden, 
in denen Beteiligte mit gleichartigen wirtschaftlichen Interessen zusammengefaßt 
werden. Die Gruppen müssen sachgerecht voneinander abgegrenzt werden. Die 
Kriterien für die Abgrenzung sind im Plan anzugeben. 
 
(3) Die Arbeitnehmer sollen eine besondere Gruppe bilden, wenn sie als 
Insolvenzgläubiger mit nicht unerheblichen Forderungen beteiligt sind. Für 
Kleingläubiger und geringfügig beteiligte Anteilsinhaber mit einer Beteiligung am 
Haftkapital von weniger als 1 Prozent oder weniger als 1 000 Euro können 
besondere Gruppen gebildet werden. 
 
 
§ 229 Vermögensübersicht. Ergebnis- und Finanzplan 
 
Sollen die Gläubiger aus den Erträgen des vom Schuldner oder von einem Dritten 
fortgeführten Unternehmens befriedigt werden, so ist dem Insolvenzplan eine 
Vermögensübersicht beizufügen, in der die Vermögensgegenstände und die 
Verbindlichkeiten, die sich bei einem Wirksamwerden des Plans gegenüberstünden, 
mit ihren Werten aufgeführt werden. Ergänzend ist darzustellen, welche 
Aufwendungen und Erträge für den Zeitraum, während dessen die Gläubiger 
befriedigt werden sollen, zu erwarten sind und durch welche Abfolge von Einnahmen 
und Ausgaben die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens während dieses Zeitraums 
gewährleistet werden soll. Dabei sind auch die Gläubiger zu berücksichtigen, die 
zwar ihre Forderungen nicht angemeldet haben, jedoch bei der Ausarbeitung des 
Plans bekannt sind. 
 
 
§ 237 Stimmrecht der Insolvenzgläubiger 
 
(1) Für das Stimmrecht der Insolvenzgläubiger bei der Abstimmung über den 
Insolvenzplan gilt § 77 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Nr. 1 entsprechend. 
Absonderungsberechtigte Gläubiger sind nur insoweit zur Abstimmung als 
Insolvenzgläubiger berechtigt, als ihnen der Schuldner auch persönlich haftet und sie 
auf die abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausfallen; solange der 
Ausfall nicht feststeht, sind sie mit dem mutmaßlichen Ausfall zu berücksichtigen. 
 
(2) Gläubiger, deren Forderungen durch den Plan nicht beeinträchtigt werden, haben 
kein Stimmrecht. 
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§ 238 Stimmrecht der absonderungsberechtigten Gläubiger 
 
(1) Soweit im Insolvenzplan auch die Rechtsstellung absonderungsberechtigter 
Gläubiger geregelt wird, sind im Termin die Rechte dieser Gläubiger einzeln zu 
erörtern. Ein Stimmrecht gewähren die Absonderungsrechte, die weder vom 
Insolvenzverwalter noch von einem absonderungsberechtigten Gläubiger noch von 
einem Insolvenzgläubiger bestritten werden. Für das Stimmrecht bei streitigen, 
aufschiebend bedingten oder nicht fälligen Rechten gelten die §§ 41, 77 Abs. 2, 3 Nr. 
1 entsprechend. 
 
(2) § 237 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
§ 248 Gerichtliche Bestätigung 
 
(1) Nach der Annahme des Insolvenzplans durch die Beteiligten (§§ 244 bis 246a) 
und der Zustimmung des Schuldners bedarf der Plan der Bestätigung durch das 
Insolvenzgericht. 
 
(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den 
Insolvenzverwalter, den Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt ist, und den 
Schuldner hören. 
 
 
§ 258 Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
 
(1) Sobald die Bestätigung des Insolvenzplans rechtskräftig ist und der Insolvenzplan 
nicht etwas anderes vorsieht, beschließt das Insolvenzgericht die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens. 
 
(2) Vor der Aufhebung hat der Verwalter die unstreitigen fälligen Masseansprüche zu 
berichtigen und für die streitigen oder nicht fälligen Sicherheit zu leisten. Für die nicht 
fälligen Masseansprüche kann auch ein Finanzplan vorgelegt werden, aus dem sich 
ergibt, dass ihre Erfüllung gewährleistet ist. 
 
(3) Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekanntzumachen. 
Der Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des Gläubigerausschusses 
sind vorab über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 9 Abs. 1 Satz 
3) zu unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 
§ 270a Eröffnungsverfahren 
 
(1) Ist der Antrag des Schuldners auf Eigenverwaltung nicht offensichtlich 
aussichtslos, so soll das Gericht im Eröffnungsverfahren davon absehen, 

1. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot aufzuerlegen oder 
2. anzuordnen, dass alle Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. 

Anstelle des vorläufigen Insolvenzverwalters wird in diesem Fall ein vorläufiger 
Sachwalter bestellt, auf den die §§ 274 und 275 entsprechend anzuwenden sind. 
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(2) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender Zahlungsunfähigkeit 
gestellt und die Eigenverwaltung beantragt, sieht das Gericht jedoch die 
Voraussetzungen der Eigenverwaltung als nicht gegeben an, so hat es seine 
Bedenken dem Schuldner mitzuteilen und diesem Gelegenheit zu geben, den 
Eröffnungsantrag vor der Entscheidung über die Eröffnung zurückzunehmen. 
 
 
§ 270b Vorbereitung einer Sanierung 
 
(1) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung gestellt und die Eigenverwaltung beantragt und ist die angestrebte 
Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos, so bestimmt das Insolvenzgericht auf 
Antrag des Schuldners eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans. Die Frist darf 
höchstens drei Monate betragen. Der Schuldner hat mit dem Antrag eine mit 
Gründen versehene Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen 
Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts oder einer Person mit 
vergleichbarer Qualifikation vorzulegen, aus der sich ergibt, dass drohende 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, aber keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt 
und die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. 
 
(2) In dem Beschluss nach Absatz 1 bestellt das Gericht einen vorläufigen 
Sachwalter nach § 270a Absatz 1, der personenverschieden von dem Aussteller der 
Bescheinigung nach Absatz 1 zu sein hat. Das Gericht kann von dem Vorschlag des 
Schuldners nur abweichen, wenn die vorgeschlagene Person offensichtlich für die 
Übernahme des Amtes nicht geeignet ist; dies ist vom Gericht zu begründen. Das 
Gericht kann vorläufige Maßnahmen nach § 21 Absatz 1 und 2 Nummer 1a, 3 bis 5 
anordnen; es hat Maßnahmen nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 anzuordnen, wenn der 
Schuldner dies beantragt. 
 
(3) Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht anzuordnen, dass der Schuldner 
Masseverbindlichkeiten begründet. § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Das Gericht hebt die Anordnung nach Absatz 1 vor Ablauf der Frist auf, wenn 

1. die angestrebte Sanierung aussichtslos geworden ist; 

2. der vorläufige Gläubigerausschuss die Aufhebung beantragt oder 

3. ein absonderungsberechtigter Gläubiger oder ein Insolvenzgläubiger die 
Aufhebung beantragt und Umstände bekannt werden, die erwarten lassen, dass 
die Anordnung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird; der Antrag ist nur 
zulässig, wenn kein vorläufiger Gläubigerausschuss bestellt ist und die 
Umstände vom Antragsteller glaubhaft gemacht werden. 

Der Schuldner oder der vorläufige Sachwalter haben dem Gericht den Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen. Nach Aufhebung der Anordnung oder 
nach Ablauf der Frist entscheidet das Gericht über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens. 
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Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz - 
MitbestG) 
 
§ 1 Erfaßte Unternehmen 
 
(1) In Unternehmen, die 

1. in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft 
betrieben werden und 

2. in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigen, haben die 
Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

 
(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die Mitbestimmung in Organen von 
Unternehmen, in denen die Arbeitnehmer nach 

1. dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten 
und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 347) - Montan-
Mitbestimmungsgesetz -, oder 

2. dem Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des 
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 7. August 1956 
(Bundesgesetzbl. I S. 707) - Mitbestimmungsergänzungsgesetz - ein 
Mitbestimmungsrecht haben. 

 
(3) Die Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten von Unternehmen, in 
denen die Arbeitnehmer nicht nach Absatz 1 oder nach den in Absatz 2 
bezeichneten Gesetzen ein Mitbestimmungsrecht haben, bestimmt sich nach den 
Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes (BGBl. 2004 I S. 974). 
 
(4) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Unternehmen, die unmittelbar und 
überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, 

dienen. Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Religionsgemeinschaften und ihre 
karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 
 
 
§ 5 Konzern 
 
(1) Ist ein in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnetes Unternehmen herrschendes Unternehmen 
eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes), so gelten für die Anwendung 
dieses Gesetzes auf das herrschende Unternehmen die Arbeitnehmer der 
Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des herrschenden Unternehmens. Dies gilt 
auch für die Arbeitnehmer eines in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Unternehmens, das 
persönlich haftender Gesellschafter eines abhängigen Unternehmens (§ 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes) in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft ist. 



74	
	

(2) Ist eine Kommanditgesellschaft, bei der für die Anwendung dieses Gesetzes auf 
den persönlich haftenden Gesellschafter die Arbeitnehmer der 
Kommanditgesellschaft nach § 4 Abs. 1 als Arbeitnehmer des persönlich haftenden 
Gesellschafters gelten, herrschendes Unternehmen eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes), so gelten für die Anwendung dieses Gesetzes auf den persönlich 
haftenden Gesellschafter der Kommanditgesellschaft die Arbeitnehmer der 
Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des persönlich haftenden Gesellschafters. 
Absatz 1 Satz 2 sowie § 4 Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Stehen in einem Konzern die Konzernunternehmen unter der einheitlichen 
Leitung eines anderen als eines in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Unternehmens, 
beherrscht aber die Konzernleitung über ein in Absatz 1 oder 2 bezeichnetes 
Unternehmen oder über mehrere solcher Unternehmen andere 
Konzernunternehmen, so gelten die in Absatz 1 oder 2 bezeichneten und der 
Konzernleitung am nächsten stehenden Unternehmen, über die die Konzernleitung 
andere Konzernunternehmen beherrscht, für die Anwendung dieses Gesetzes als 
herrschende Unternehmen. 
 
 
 
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und 
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie (MontanMitbestG) 
 
§ 1 
 
(1) Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht in den Aufsichtsräten und in 
den zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organen nach Maßgabe dieses Gesetzes 
in 

a) den Unternehmen, deren überwiegender Betriebszweck in der Förderung 
von Steinkohle, Braunkohle oder Eisenerz oder in der Aufbereitung, Verkokung, 
Verschwelung oder Brikettierung dieser Grundstoffe liegt und deren Betrieb 
unter der Aufsicht der Bergbehörden steht, 

b) den Unternehmen der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie in dem 
Umfang, wie er in Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission vom 16. Mai 
1950 (Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für Deutschland S. 299) 
bezeichnet ist, soweit diese Unternehmen in "Einheitsgesellschaften" im Sinne 
des Gesetzes Nr. 27 überführt oder in anderer Form weiterbetrieben und nicht 
liquidiert werden, 

c) den Unternehmen, die von einem vorstehend bezeichneten oder nach 
Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission zu liquidierenden Unternehmen 
abhängig sind, wenn sie die Voraussetzungen nach Buchstabe a erfüllen oder 
überwiegend Eisen und Stahl erzeugen. 

Die Herstellung von Walzwerkserzeugnissen einschließlich Walzdraht, Röhren, 
Walzen, rollendem Eisenbahnmaterial, Freiformschmiedestücken und 
Gießereierzeugnissen aus Eisen oder Stahl ist als Erzeugung von Eisen und Stahl im 
Sinne von Satz 1 Buchstabe b und c anzusehen 

1. in einem Unternehmen, dessen Aufsichtsrat am 1. Juli 1981 nach § 4 oder § 
9 zusammengesetzt ist, oder 
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2. in einem anderen Unternehmen nach der Verschmelzung mit einem in 
Nummer 1 bezeichneten Unternehmen oder nach dem Übergang von Betrieben 
oder Betriebsteilen eines in Nummer 1 bezeichneten Unternehmens, die die 
genannten Erzeugnisse herstellen oder Roheisen oder Rohstahl erzeugen, auf 
das andere Unternehmen, wenn dieses mit dem in Nummer 1 bezeichneten 
Unternehmen verbunden ist (§ 15 des Aktiengesetzes) und solange nach der 
Verschmelzung oder dem Übergang der überwiegende Betriebszweck des 
anderen Unternehmens die Herstellung der genannten Erzeugnisse oder die 
Erzeugung von Roheisen oder Rohstahl ist. 

Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für die weitere Verschmelzung sowie für den weiteren 
Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen. 
 
(2) Dieses Gesetz findet nur auf diejenigen in Absatz 1 bezeichneten Unternehmen 
Anwendung, welche in Form einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung betrieben werden und in der Regel mehr als eintausend 
Arbeitnehmer beschäftigen oder "Einheitsgesellschaften" sind. 
 
(3) Erfüllt ein Unternehmen die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen nicht 
mehr oder beschäftigt es nicht mehr die nach Absatz 2 erforderliche Zahl von 
Arbeitnehmern, so sind die Vorschriften dieses Gesetzes über das 
Mitbestimmungsrecht erst dann nicht mehr anzuwenden, wenn in sechs 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren eine dieser Voraussetzungen nicht mehr 
vorgelegen hat. 
 
(4) Ist ein Unternehmen, dessen Aufsichtsrat nach § 4 oder § 9 zusammenzusetzen 
ist, herrschendes Unternehmen eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) 
und ist für diesen Konzern ein Konzernbetriebsrat errichtet, so gelten für die 
Anwendung der §§ 4, 6 und 9 auf das herrschende Unternehmen die Arbeitnehmer 
der Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des herrschenden Unternehmens und 
die in Konzernunternehmen vertretenen Gewerkschaften als im herrschenden 
Unternehmen vertreten. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 vor, so tritt für die 
Anwendung der §§ 6 und 11 auf das herrschende Unternehmen der 
Konzernbetriebsrat an die Stelle der Betriebsräte. 
 
 
§ 4 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus 

a) vier Vertretern der Anteilseigner und einem weiteren Mitglied, 

b) vier Vertretern der Arbeitnehmer und einem weiteren Mitglied, 

c) einem weiteren Mitglied. 

 
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten weiteren Mitglieder dürfen nicht 

a) Repräsentant einer Gewerkschaft oder einer Vereinigung der Arbeitgeber oder 
einer Spitzenorganisation dieser Verbände sein oder zu diesen in einem 
ständigen Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen, 

b) im Laufe des letzten Jahres vor der Wahl eine unter Buchstabe a bezeichnete 
Stellung innegehabt haben, 
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c) in den Unternehmen als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber tätig sein, 

d) an dem Unternehmen wirtschaftlich wesentlich interessiert sein. 

 
(3) Alle Aufsichtsratsmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten. Sie sind an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 
 
 
§ 6 
 
(1) Unter den in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten Mitgliedern des Aufsichtsrats 
müssen sich zwei Arbeitnehmer befinden, die in einem Betrieb des Unternehmens 
beschäftigt sind. Diese Mitglieder werden durch die Betriebsräte der Betriebe des 
Unternehmens in geheimer Wahl gewählt und dem Wahlorgan nach Beratung mit 
den in den Betrieben des Unternehmens vertretenen Gewerkschaften und deren 
Spitzenorganisationen vorgeschlagen. 
 
(2) Die nach Absatz 1 gewählten Personen sind vor Weiterleitung der Vorschläge an 
das Wahlorgan innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl den 
Spitzenorganisationen mitzuteilen, denen die in den Betrieben des Unternehmens 
vertretenen Gewerkschaften angehören. Jede Spitzenorganisation kann binnen zwei 
Wochen nach Zugang der Mitteilung Einspruch bei den Betriebsräten einlegen, wenn 
der begründete Verdacht besteht, daß ein Vorgeschlagener nicht die Gewähr bietet, 
zum Wohl des Unternehmens und der gesamten Volkswirtschaft verantwortlich im 
Aufsichtsrat mitzuarbeiten. Lehnen die Betriebsräte den Einspruch mit einfacher 
Stimmenmehrheit ab, so können die Betriebsräte oder die Spitzenorganisation, 
welche den Einspruch eingelegt hat, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
anrufen; dieses entscheidet endgültig. 
 
(3) Zwei der in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten Mitglieder werden von den 
Spitzenorganisationen nach vorheriger Beratung mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften den Betriebsräten vorgeschlagen. Die Spitzenorganisationen sind 
nach dem Verhältnis ihrer Vertretung in den Betrieben vorschlagsberechtigt; sie 
sollen bei ihren Vorschlägen die innerhalb der Belegschaften bestehenden 
Minderheiten in angemessener Weise berücksichtigen. 
 
(4) Für das in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichnete weitere Mitglied gilt Absatz 3 
entsprechend. 
 
(5) Die Mitglieder der Betriebsräte der Betriebe des Unternehmens wählen in 
geheimer Wahl auf Grund der nach den Absätzen 3 und 4 gemachten Vorschläge die 
Bewerber und schlagen diese dem Wahlorgan vor. Wird von einer 
Spitzenorganisation nur ein Bewerber für ein Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen, so 
bedarf der Vorschlag gegenüber dem Wahlorgan der Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder der Betriebsräte. 
 
(6) Das Wahlorgan ist an die Vorschläge der Betriebsräte gebunden. 
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§ 13 
 
(1) Als gleichberechtigtes Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs 
wird ein Arbeitsdirektor bestellt. Der Arbeitsdirektor kann nicht gegen die Stimmen 
der Mehrheit der nach § 6 gewählten Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden. Das 
gleiche gilt für den Widerruf der Bestellung. 
 
(2) Der Arbeitsdirektor hat wie die übrigen Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organs seine Aufgaben im engsten Einvernehmen mit dem Gesamtorgan 
auszuüben. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 
 
 
 
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der 
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (MontanMitbestGErgG) 
 
§ 3 
 
(1) Liegen bei dem herrschenden Unternehmen die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Montan-Mitbestimmungsgesetzes nach § 2 nicht vor, wird jedoch 
der Unternehmenszweck des Konzerns durch Konzernunternehmen und abhängige 
Unternehmen gekennzeichnet, die unter das Montan-Mitbestimmungsgesetz fallen, 
so gelten für das herrschende Unternehmen die §§ 5 bis 13. Ist das herrschende 
Unternehmen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so findet § 3 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes entsprechende Anwendung. 
 
(2) Der Unternehmenszweck des Konzerns wird durch die unter das Montan-
Mitbestimmungsgesetz fallenden Konzernunternehmen und abhängigen 
Unternehmen gekennzeichnet, wenn diese Konzernunternehmen und abhängigen 
Unternehmen insgesamt 

1. mindestens ein Fünftel der Umsätze sämtlicher Konzernunternehmen und 
abhängigen Unternehmen erzielen, jeweils vermindert um die in den Umsätzen 
enthaltenen Kosten für fremdbezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
Fremdleistungen, oder 

2. in der Regel mehr als ein Fünftel der Arbeitnehmer sämtlicher 
Konzernunternehmen und abhängigen Unternehmen beschäftigen. 

Soweit Konzernunternehmen und abhängige Unternehmen Umsätze erzielen, die 
nicht auf der Veräußerung selbsterzeugter, bearbeiteter oder verarbeiteter Waren 
beruhen, ist ein Fünftel der unverminderten Umsätze anzurechnen. 
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Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und 
Konzernen (Publizitätsgesetz - PublG) 
 
§ 1 Zur Rechnungslegung verpflichtete Unternehmen 
 
(1) Ein Unternehmen hat nach diesem Abschnitt Rechnung zu legen, wenn für den 
Tag des Ablaufs eines Geschäftsjahrs (Abschlußstichtag) und für die zwei darauf 
folgenden Abschlußstichtage jeweils mindestens zwei der drei nachstehenden 
Merkmale zutreffen: 

1. Die Bilanzsumme einer auf den Abschlußstichtag aufgestellten Jahresbilanz 
übersteigt 65 Millionen Euro. 

2. Die Umsatzerlöse des Unternehmens in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlußstichtag übersteigen 130 Millionen Euro. 

3. Das Unternehmen hat in den zwölf Monaten vor dem Abschlußstichtag 
durchschnittlich mehr als fünftausend Arbeitnehmer beschäftigt. 

 
(2) Bilanzsumme nach Absatz 1 Nr. 1 ist die Bilanzsumme einer gemäß § 5 Abs. 2 
aufgestellten Jahresbilanz; bei Unternehmen, die in ihrer Jahresbilanz Beträge für 
von ihnen geschuldete Verbrauchsteuern oder Monopolabgaben unter 
Rückstellungen oder Verbindlichkeiten angesetzt haben, ist die Bilanzsumme um 
diese Beträge zu kürzen. Trifft für den Abschlußstichtag das Merkmal nach Absatz 1 
Nr. 2 oder das Merkmal nach Absatz 1 Nr. 3 zu, hat das Unternehmen zur 
Feststellung, ob auch das Merkmal nach Absatz 1 Nr. 1 zutrifft, eine Jahresbilanz 
nach § 5 Abs. 2 aufzustellen. Für die Ermittlung der Umsatzerlöse nach Absatz 1 Nr. 
2 gilt § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe, daß auch die in den 
Umsatzerlösen enthaltenen Verbrauchsteuern oder Monopolabgaben abzusetzen 
sind. Umsatzerlöse in fremder Währung sind nach dem amtlichen Kurs in Euro 
umzurechnen. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Nr. 3 ist der 
zwölfte Teil der Summe aus den Zahlen der am Ende eines jeden Monats 
beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten sowie der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer. 
 
(3) (weggefallen) 
 
(4) (weggefallen) 
 
(5) Mehrere Handelsgeschäfte eines Einzelkaufmanns sind, auch wenn sie nicht 
unter der gleichen Firma betrieben werden, nur ein Unternehmen im Sinne dieses 
Gesetzes. 
 
 
§ 9 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Prüfung durch den Betreiber des Bundesanzeigers 
 
(1) Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens haben für dieses den 
Jahresabschluß und die sonst in § 325 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs 
bezeichneten Unterlagen, soweit sie aufzustellen sind, in sinngemäßer Anwendung 
des § 325 Absatz 1 bis 2b, 4 bis 6, § 328 des Handelsgesetzbuchs offenzulegen. § 
329 Abs. 1 und 4 des Handelsgesetzbuchs gilt sinngemäß. 
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(2) Personenhandelsgesellschaften und Einzelkaufleute brauchen die Gewinn- und 
Verlustrechnung und den Beschluß über die Verwendung des Ergebnisses nicht 
offenzulegen, wenn sie in einer Anlage zur Bilanz die nach § 5 Abs. 5 Satz 3 
erforderlichen Angaben aufnehmen. 
 
(3) In der Bilanz von Personenhandelsgesellschaften dürfen bei der Offenlegung die 
Kapitalanteile der Gesellschafter, die Rücklagen, ein Gewinnvortrag und ein Gewinn 
unter Abzug der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile von 
Gesellschaftern, eines Verlustvortrags und eines Verlusts in einem Posten 
"Eigenkapital" ausgewiesen werden. 
 
Fußnote 
(+++ § 9: Zur Anwendung vgl. § 22 Abs. 5 +++) 
 
 
 
Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten 
Sprecherausschußgesetz (SprAug) 

§ 1 Errichtung von Sprecherausschüssen  
 
(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens zehn leitenden Angestellten (§ 5 Abs. 3 
des Betriebsverfassungsgesetzes) werden Sprecherausschüsse der leitenden 
Angestellten gewählt. 
 
(2) Leitende Angestellte eines Betriebs mit in der Regel weniger als zehn leitenden 
Angestellten gelten für die Anwendung dieses Gesetzes als leitende Angestellte des 
räumlich nächstgelegenen Betriebs desselben Unternehmens, der die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt.  
 
(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf  

1. Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie  

2. Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen 
Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform.  

 
 
§ 2 Zusammenarbeit  

(1) Der Sprecherausschuß arbeitet mit dem Arbeitgeber vertrauensvoll unter 
Beachtung der geltenden Tarifverträge zum Wohl der leitenden Angestellten und des 
Betriebs zusammen. Der Arbeitgeber hat vor Abschluß einer Betriebsvereinbarung 
oder sonstigen Vereinbarung mit dem Betriebsrat, die rechtliche Interessen der 
leitenden Angestellten berührt, den Sprecherausschuß rechtzeitig anzuhören. 
 
(2) Der Sprecherausschuß kann dem Betriebsrat oder Mitgliedern des Betriebsrats 
das Recht einräumen, an Sitzungen des Sprecherausschusses teilzunehmen. Der 
Betriebsrat kann dem Sprecherausschuß oder Mitgliedern des Sprecherausschusses 
das Recht einräumen, an Sitzungen des Betriebsrats teilzunehmen. Einmal im 
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Kalenderjahr soll eine gemeinsame Sitzung des Sprecherausschusses und des 
Betriebsrats stattfinden. 
 
(3) Die Mitglieder des Sprecherausschusses dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit 
nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
(4) Arbeitgeber und Sprecherausschuß haben Betätigungen zu unterlassen, durch 
die der Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt werden. Sie haben 
jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen; die Behandlung von 
Angelegenheiten tarifpolitischer, sozialpolitischer und wirtschaftlicher Art, die den 
Betrieb oder die leitenden Angestellten unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht 
berührt.  
 
 
§ 3 Wahlberechtigung und Wählbarkeit  
 
(1) Wahlberechtigt sind alle leitenden Angestellten des Betriebs. 
 
(2) Wählbar sind alle leitenden Angestellten, die sechs Monate dem Betrieb 
angehören. Auf die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten 
angerechnet, in denen der leitende Angestellte unmittelbar vorher einem anderen 
Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) 
als Beschäftigter angehört hat. Nicht wählbar ist, wer  

1. aufgrund allgemeinen Auftrags des Arbeitgebers Verhandlungspartner 
des Sprecherausschusses ist,  

2. nicht Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des 
Mitbestimmungsgesetzes in Verbindung mit § 105 Abs. 1 des Aktiengesetzes 
sein kann oder  

3. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. 

 
 
§ 4 Zahl der Sprecherausschußmitglieder 
 
(1) Der Sprecherausschuß besteht in Betrieben mit in der Regel 
10 bis 20 leitenden Angestellten    aus einer Person 
21 bis 100 leitenden Angestellten         aus drei Mitgliedern 
101 bis 300 leitenden Angestellten        aus fünf Mitgliedern 
über 300 leitenden Angestellten      aus sieben Mitgliedern 
 
(2) Männer und Frauen sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im 
Sprecherausschuß vertreten sein. 
 
 
§ 5 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit  
 
(1) Die regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses finden alle vier Jahre in der 
Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. Sie sind zeitgleich mit den regelmäßigen 
Betriebsratswahlen nach § 13 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einzuleiten.  
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(2) Außerhalb dieses Zeitraums ist der Sprecherausschuß zu wählen, wenn 
1. im Betrieb ein Sprecherausschuß nicht besteht, 
2. der Sprecherausschuß durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst 

ist, 
3. die Wahl des Sprecherausschusses mit Erfolg angefochten worden ist 

oder 
4. der Sprecherausschuß mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen 

Rücktritt beschlossen hat. 
 
(3) Hat außerhalb des in Absatz 1 festgelegten Zeitraums eine Wahl des 
Sprecherausschusses stattgefunden, ist der Sprecherausschuß in dem auf die Wahl 
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses 
neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Sprecherausschusses zu Beginn des in Absatz 
1 festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, ist der Sprecherausschuß in 
dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses 
neu zu wählen.  

(4) Die regelmäßige Amtszeit des Sprecherausschusses beträgt vier Jahre. Die 
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem 
Zeitpunkt noch ein Sprecherausschuß besteht, mit Ablauf von dessen Amtszeit. Die 
Amtszeit endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach Absatz 1 die 
regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses stattfinden. In dem Fall des 
Absatzes 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem der 
Sprecherausschuß neu zu wählen ist.  

(5) In dem Fall des Absatzes 2 Nr. 4 führt der Sprecherausschuß die Geschäfte 
weiter, bis der neue Sprecherausschuß gewählt und das Wahlergebnis 
bekanntgegeben ist.  
 
 
§ 6 Wahlvorschriften  
 
(1) Der Sprecherausschuß wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
 
(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl; wird nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht, erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. 
 
(3) In Betrieben, deren Sprecherausschuß aus einer Person besteht, wird dieser mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt. In einem getrennten Wahlgang ist ein 
Ersatzmitglied zu wählen. 
 
(4) Zur Wahl des Sprecherausschusses können die leitenden Angestellten 
Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens einem 
Zwanzigstel der leitenden Angestellten, jedoch von mindestens drei leitenden 
Angestellten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig 
leitenden Angestellten genügt die Unterzeichnung durch zwei leitende Angestellte. In 
jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig leitende Angestellte.  
 

  



82	
	

§ 7 Bestellung, Wahl und Aufgaben des Wahlvorstands 
 
(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der 
Sprecherausschuß einen aus drei oder einer höheren ungeraden Zahl von leitenden 
Angestellten bestehenden Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden. 
 
(2) Besteht in einem Betrieb, der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 erfüllt, kein 
Sprecherausschuß, wird in einer Versammlung von der Mehrheit der anwesenden 
leitenden Angestellten des Betriebs ein Wahlvorstand gewählt. Zu dieser 
Versammlung können drei leitende Angestellte des Betriebs einladen und 
Vorschläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands machen. Der 
Wahlvorstand hat unverzüglich eine Abstimmung darüber herbeizuführen, ob ein 
Sprecherausschuß gewählt werden soll. Ein Sprecherausschuß wird gewählt, wenn 
dies die Mehrheit der leitenden Angestellten des Betriebs in einer Versammlung oder 
durch schriftliche Stimmabgabe verlangt. 
 
(3) Zur Teilnahme an der Versammlung und der Abstimmung nach Absatz 2 sind die 
Angestellten berechtigt, die vom Wahlvorstand aus Anlaß der letzten 
Betriebsratswahl oder der letzten Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer, falls diese Wahl später als die Betriebsratswahl stattgefunden hat, 
oder durch gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet worden 
sind. Hat zuletzt oder im gleichen Zeitraum wie die nach Satz 1 maßgebende Wahl 
eine Wahl nach diesem Gesetz stattgefunden, ist die für diese Wahl erfolgte 
Zuordnung entscheidend. 
 
(4) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten, sie durchzuführen und 
nach Abschluß der Wahl öffentlich die Auszählung der Stimmen vorzunehmen, deren 
Ergebnis in einer Niederschrift festzustellen und es im Betrieb bekanntzugeben. Dem 
Arbeitgeber ist eine Abschrift der Wahlniederschrift zu übersenden.  
 
 
§ 25 Aufgaben des Sprecherausschusses  
 
(1) Der Sprecherausschuß vertritt die Belange der leitenden Angestellten des 
Betriebs (§ 1 Abs. 1 und 2). Die Wahrnehmung eigener Belange durch den einzelnen 
leitenden Angestellten bleibt unberührt. 
 
(2) Der Sprecherausschuß ist zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem 
Gesetz rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten. Auf Verlangen 
sind ihm die erforderlichen Unterlagen jederzeit zur Verfügung zu stellen.  
 
 
§ 26 Unterstützung einzelner leitender Angestellter 
 
(1) Der leitende Angestellte kann bei der Wahrnehmung seiner Belange gegenüber 
dem Arbeitgeber ein Mitglied des Sprecherausschusses zur Unterstützung und 
Vermittlung hinzuziehen. 
 
(2) Der leitende Angestellte hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten 
Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des Sprecherausschusses 
hinzuziehen. Das Mitglied des Sprecherausschusses hat über den Inhalt der 
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Personalakten Stillschweigen zu bewahren, soweit es von dem leitenden 
Angestellten im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird. Erklärungen 
des leitenden Angestellten zum Inhalt der Personalakten sind diesen auf sein 
Verlangen beizufügen.  
 
 
§ 27 Grundsätze für die Behandlung der leitenden Angestellten  
 
(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben darüber zu wachen, dass alle 
leitenden Angestellten des Betriebs nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus 
Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.  
 
(2) Arbeitgeber und Sprecherausschuß haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
der leitenden Angestellten des Betriebs zu schützen und zu fördern.  
 
 
§ 28 Richtlinien und Vereinbarungen  
 
(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuß können Richtlinien über den Inhalt, den 
Abschluß oder die Beendigung von Arbeitsverhältnissen der leitenden Angestellten 
schriftlich vereinbaren. 
 
(2) Der Inhalt der Richtlinien gilt für die Arbeitsverhältnisse unmittelbar und zwingend, 
soweit dies zwischen Arbeitgeber und Sprecherausschuß vereinbart ist. 
Abweichende Regelungen zugunsten leitender Angestellter sind zulässig. Werden 
leitenden Angestellten Rechte nach Satz 1 eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur 
mit Zustimmung des Sprecherausschusses zulässig. Vereinbarungen nach Satz 1 
können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.  
 
 
§ 29 Geheimhaltungspflicht  
 
(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Sprecherausschusses sind verpflichtet, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum 
Sprecherausschuß bekanntgeworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich als 
geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und nicht zu 
verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Sprecherausschuß. Die 
Verpflichtung gilt nicht gegenüber Mitgliedern des Sprecherausschusses, des 
Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses, des 
Konzernsprecherausschusses und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses und des 
Konzernsprecherausschusses.  
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§ 30 Arbeitsbedingungen und Beurteilungsgrundsätze  
 
Der Arbeitgeber hat den Sprecherausschuß rechtzeitig in folgenden Angelegenheiten 
der leitenden Angestellten zu unterrichten:  

1. Änderungen der Gehaltsgestaltung und sonstiger allgemeiner 
Arbeitsbedingungen;  

2. Einführung oder Änderung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.  

Er hat die vorgesehenen Maßnahmen mit dem Sprecherausschuß zu beraten.  
 
 
§ 31 Personelle Maßnahmen  
 
(1) Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines leitenden 
Angestellten ist dem Sprecherausschuß rechtzeitig mitzuteilen.  
 
(2) Der Sprecherausschuß ist vor jeder Kündigung eines leitenden Angestellten zu 
hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne 
Anhörung des Sprecherausschusses ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. 
Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung hat der Sprecherausschuß dem 
Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche, Bedenken gegen eine 
außerordentliche Kündigung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei 
Tagen, unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb der 
nach Satz 4 maßgebenden Frist nicht, so gilt dies als Einverständnis des 
Sprecherausschusses mit der Kündigung. 
 
(3) Die Mitglieder des Sprecherausschusses sind verpflichtet, über die ihnen im 
Rahmen personeller Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bekanntgewordenen 
persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der leitenden Angestellten, die ihrer 
Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
Stillschweigen zu bewahren; § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
 
§ 32 Wirtschaftliche Angelegenheiten  
 
(1) Der Unternehmer hat den Sprecherausschuß mindestens einmal im 
Kalenderhalbjahr über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Betriebs und des 
Unternehmens im Sinne des § 106 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes zu 
unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse des 
Unternehmens gefährdet werden. Satz 1 gilt nicht für Unternehmen und Betriebe im 
Sinne des § 118 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes.  
 
(2) Der Unternehmer hat den Sprecherausschuß über geplante Betriebsänderungen 
im Sinne des § 111 des Betriebsverfassungsgesetzes, die auch wesentliche 
Nachteile für leitende Angestellte zur Folge haben können, rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten. Entstehen leitenden Angestellten infolge der geplanten 
Betriebsänderung wirtschaftliche Nachteile, hat der Unternehmer mit dem 
Sprecherausschuß über Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Milderung dieser 
Nachteile zu beraten. 
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Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
 
§ 30 Interne Revision 
 
(1) Versicherungsunternehmen müssen über eine wirksame interne Revision 
verfügen, welche die gesamte Geschäftsorganisation und insbesondere das interne 
Kontrollsystem auf deren Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft. 
 
(2) Die interne Revision muss objektiv und unabhängig von anderen operativen 
Tätigkeiten sein. Sie berichtet ihre Prüfungsergebnisse und Empfehlungen direkt an 
den Vorstand. Der Vorstand beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der 
Feststellungen der Revisionsberichte zu ergreifen sind und stellt die Umsetzung 
dieser Maßnahmen sicher. 

 


